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1Editorial

Eines haben nahezu alle Koalitionsverein-
barungen oder Regierungserklärungen 
nach Wahlen zum Bundestag oder zu den 
Länderparlamenten gemeinsam, und das 
schon seit vielen Jahren: Die Zusage, sich 
verstärkt der Entbürokratisierung und dem 
Abbau der Bürokratiekosten zu widmen. 

Und egal, welche Parteien die jeweiligen 
Regierungen stellen: Ihnen allen ist immer 
auch gemeinsam, dass man mit diesen 
Versprechen kaum oder gar nicht voran-
kommt. Dabei wäre es dringend notwen-
dig, die Bürgerinnen und Bürger und die 
Wirtschaft an dieser Stelle zu entlasten. 

29,5 Milliarden Euro, mit denen alleine die 
deutsche Wirtschaft z. B.  durch Informati-
onsauflagen und Statistikpflichten jährlich 
belastet wird, nannte die Bundesregierung 
kürzlich in einem Zwischenbericht zum 
Bürokratieabbau. 

Von viel höheren Bürokratiekosten geht 
allerdings Johannes Ludewig aus, Vorsit-
zender des Nationalen Normenkontroll-
rates (NKR) und zuständig für die Prüfung 
neuer Gesetze auf vermeidbare Kosten. Er 
schätzt die Bürokratiekosten auf „eher 40 
Milliarden Euro oder mehr“.

Alleine das im Jahr 2006 in Kraft getre-
tene Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) kostete die deutschen Unternehmen 
einer Studie des Dortmunder Wirtschafspro-
fessors Andreas Hoffjan zufolge im ersten 
Jahr bereits etwa 1,73 Milliarden Euro. 

Und auch die Landesgesetze entwickeln 
sich immer stärker als Kostentreiber für  

die Wirtschaft. Nach einer Studie der Tech- 
nologieberatung Steria Mummert Con-
sulting stehen an der Spitze der teuersten  
bürokratischen Landesregelungen das 
Wasserrecht, das Melderecht und das Bau-
recht (siehe Seite 13).

Natürlich hat auch die CDU/SPD/CSU-
Koalition nach der letzten Bundestags-
wahl versprochen, die Bürokratiekosten 
zu senken. Die Hälfte der geplanten Ent-
lastungen sollte bis zur Bundestagswahl 
2009 umgesetzt werden. 

Was ist daraus geworden? In dem unlängst 
vorgelegten Zwischenbericht der Bundes-
regierung ist nun nur noch von einer Re-
duzierung um 25 Prozent bis zum Jahr 
2011 die Rede. 

Wobei sich auch noch die weitere Frage 
stellt: Geht es darum, die bisherigen Bü-
rokratiekosten um ein Viertel zu senken, 
aber gleichzeitig neue Gesetze mit neuen 
Bürokratiekosten zuzulassen – also um 
einen Bruttoansatz? Oder werden die Bü-
rokratiekosten insgesamt um ein Viertel 
netto gesenkt? Das lässt die Bundesregie-
rung getreu einer Strategie, sich ja nicht 
festzulegen, in ihrem Zwischenbericht 
unbeantwortet. 

Also mal wieder: Alle Wege offen halten, 
um vor der nächsten Bundestagswahl 
nicht mit einer unangenehmen Wahrheit 
konfrontiert zu werden, die da heißt: Wir 
haben unser Versprechen nicht eingehal-
ten.

Das ist zwar im wahrsten Sinne des Wortes 
zum Heulen. Aber jammern führt bekannt-
lich nicht weiter. Deshalb bleibt der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft und ih-
ren Verbänden nur eins, um an Stelle von 
nicht mehr erforderlichem Bürokratieauf-
wand die Investitionen in ihren Beständen 
erhöhen zu können: Wieder einmal einen 
neuen Anlauf nehmen mit konkreten Vor-
schlägen zum Bürokratieabbau. 

Packen wir’s deshalb erneut an. 

Ihre 

Burghard Schneider	 Dr. Rudolf Ridinger
Verbandsdirektor/Vorstand	 Verbandsdirektor/Vorstand 

VdW Rheinland Westfalen	 VdW südwest

Bürokratieabbau – 
und kein Ende
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Politik

Bauministerkonferenz

Die Bauministerkonferenz befasste sich 
unter Vorsitz von NRW-Bauminister Oliver 
Wittke am 14. März 2008 in Berlin u. a. mit 
dem Thema Klimaschutz.

Auszüge dazu aus dem Protokoll:

„Ausgehend von den bisherigen Aktivi-
täten des Bundes und der Länder ist es 
zwingend, die gewachsenen Stadtstruk-
turen zu stärken und insbesondere den 
Gebäudebestand in den Fokus zu nehmen. 
Nur durch eine Fokussierung auf die CO2-
Einsparpotenziale im Siedlungsbestand 
können die ehrgeizigen Klimaschutzziele 
der Bundesregierung erreicht werden. Ge-
bäude erzeugen in Deutschland fast 20 
Prozent aller Kohlendioxid-Emissionen. 
Drei Viertel der Wohngebäude haben ein 
erhebliches Einsparpotenzial. Die Heiz- 
und Warmwasserkosten machen den größ-
ten Anteil der Wohnnebenkosten aus und 
belasten Eigentümer- wie Mieterhaushalte. 
Bei allen Maßnahmen, die auf Umset-
zung der Klimaschutzziele ausgerichtet 
sind, ist zugleich das Interesse der Bürger 
an einer preisgünstigen und gesicherten 
häuslichen Energieversorgung durch eine 
unbürokratische und hinreichende Förde-
rung zu stärken.

Vor dem Hintergrund des demogra-
phischen Wandels, des Klimaschutzes 
und der Klimafolgeanpassung muss sich 
integrierte, nachhaltige Stadtentwicklung 
insgesamt stärker als bisher auf die Stabili-
sierung der gewachsenen Stadtstrukturen 
und die Innenentwicklung konzentrie-
ren. Die vorhandenen Instrumente der 
Städtebauförderung, der Wohnraumför-
derung und der Bauleitplanung müssen 
hinsichtlich dieser Schwerpunktsetzung 
weiter entwickelt und stärker miteinander 
verzahnt werden.

Vor diesem Hintergrund beschließt die 
Bauministerkonferenz einstimmig:

1. � Die Länder wollen ihren Beitrag leisten, 
um die Berücksichtigung von Klimaschutz, 
Energieeinsparung und erneuerbarer En-
ergie in den Bereichen Bauen, Wohnen 
und Stadtentwicklung zu fördern.

Klimaschutz und Klimaanpassung  
in den Bereichen Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung

π  �Integrierte Wohnungs- und  
Städtebauförderung 

Die Länder stimmen darin überein, Be-
langen des Klimaschutzes im Rahmen der 
Wohnraumförderung der Länder verstärkt 
Rechnung zu tragen. Insoweit gilt es, Ziele 
der in der Zuständigkeit der Länder liegen-
den Wohnraumförderung mit Zielen des 
Klimaschutzes adäquat zu verknüpfen und 
in diesem Sinne Förderinstrumente res-
sortübergreifend zu bündeln und ggf. neu 
zu entwickeln. Die Länder unterstützen die 
Kommunen durch Förder-, Beratungs- und 
Informationsangebote in ihren Aufgaben 
bei Quartiersentwicklungsmaßnahmen, 
um Konzepte und Kooperationen mit den 
Akteuren zu initiieren. Die Länder streben 
an, Fördermittel für die Erarbeitung (mo-
dellhafter) wohnungs- und städtebaulicher 
Untersuchungen und Planungen bereit-
zustellen und Klimaschutzinitiativen und 
-konzepte durch flankierende Förderange-
bote zu unterstützen.

π  �Partnerschaften

Die Länder werden Kooperationen und 
Vereinbarungen mit Wirtschaftsunterneh-
men und Verbänden intensivieren, mit 
deren Hilfe Ziele des Klimaschutzes be-
kannt gemacht werden können. Die Län-
der werden prüfen, ob Programme und 
Beratungsangebote zur Erreichung der 
Klimaschutzziele stärker auf die Bedürf-
nisse von Unternehmen, bei denen hohe 
Klimaschutzpotenziale bestehen, zuge-
schnitten werden müssen.

π  �Bauforschung

Die Bauminister werden einen angemes-
senen Beitrag zur Erhöhung der For-
schungsmittel für energieeffiziente Bau-
produkte und Bauarten bereitstellen.

π � Öffentlichkeitsarbeit und  
Wissenstransfer

Die Länder werden ihre Öffentlichkeitsar-
beit stärker auf die Energie- und Klimapoli-
tik fokussieren sowie den Wissenstransfer 
in Richtung Kommunen, Wirtschaftsun-

ternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger 
intensivieren. 

Die Länder werden die in den Bereichen 
aufgenommenen Initiativen und Hand-
lungsempfehlungen durch zielgerichtete 
Zusammenarbeit mit den Kommunen 
befördern.

2. � Die Bauministerkonferenz bittet den 
Bund, die folgenden Vorschläge zur Op-
timierung von Klimaschutzmaßnahmen 
insbesondere im Gebäudebestand auf-
zugreifen:

π � Beteiligung des Bundes im Rahmen 
einer gemeinsamen Investitionsoffen-
sive von Bund und Ländern für den 
Klimaschutz.

π � Optimierung und Harmonisierung des 
CO2-Gebäudesanierungsprogramms 
sowie weiterer Förderprogramme hin-
sichtlich Anforderungen und ihrer 
räumlichen Ausrichtung und Schwer-
punksetzung in enger Abstimmung mit 
den Ländern.

π � Verstetigung des Investitionspaketes 
zwischen Bund, Ländern und Gemein-
den zur energetischen Modernisierung 
der kommunalen sozialen Infrastruk-
tur.

π � Vertiefte Prüfung des Zusammenspiels 
des gegenwärtigen Rechtsrahmens des 
Bauplanungsrechts mit den gegenwär-
tigen und künftigen Bestimmungen der 
EnEV und des EEWärmeG hinsichtlich 
ihrer Wirkung auf den Klimaschutz. Da-
bei ist insbesondere zu beachten, ob die 
Regelungen vollzugstauglich sind und 
von den Bürgern akzeptiert werden.

π � Vertiefte Prüfung weiterer finanzieller 
und steuerlicher Anreize zur Förderung 
der Investitionsbereitschaft von Hausei-
gentümern in Energiesparmaßnahmen 
ihrer Gebäude und Maßnahmen, die 
auf Mieterseite die Bereitschaft oder das 
Interesse an Energieeinsparmaßnah-
men in den von ihnen bewohnten oder 
genutzten Gebäuden fördern. >>
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π � Im Hinblick auf das Mietrecht Prüfung 
einer gesetzgeberischen Klarstellung 
zugunsten der Einsparung von fossiler 
Primärenergie bei gleichzeitiger Be-
rücksichtigung des Mietschutzes, einer 

Analyse des Contractings und nach-
folgend gegebenenfalls Änderungen 
der mietrechtlichen Vorschriften sowie 
Prüfung einer ökologischen Weiterent-
wicklung der Mietspiegel.

π � Unterstützung bei der Schaffung von 
Rahmenbedingungen zur beschleu-
nigten Zulassung und Verwendung in-
novativer Bauprodukte sowie durch 
Beteiligung an der Bauforschung.“�

Pflegereform

Die Pflegereform tritt zum 1. Juli in Kraft. 
Nach dem Bundestag stimmte am 25. April 
2008 auch der Bundesrat der Reform zu. 
Das VM stellt die wich-
tigsten Änderungen für 
die 2,2 Millionen Pfle-
gebedürftigen und ihre 
Angehörigen vor.

Höhere Leistungen

Die Leistungen für die 
ambulante Pflege wer-
den bis 2012 stufenwei-
se angehoben. Von 2015 
an sollen sie dann alle drei Jahre an die 
Preisentwicklung angepasst werden.

In der Pflegestufe I steigt der Betrag von 
384 auf 450 Euro, in Stufe II von derzeit 
921 auf 1.100 Euro, in Stufe III von 1.432 
auf 1.550 Euro. Das Pflegegeld, das bei 
Betreuung durch die Angehörigen gezahlt 
wird, steigt bis 2012 in der Stufe I von 205 

Neuregelung tritt am 1. Juli 2008 in Kraft

auf 235 Euro, in der Stufe II von 410 auf 
440 Euro und in der Stufe III von 665 auf 
700 Euro.

Demenzkranke

Altersverwirrte Men-
schen erhalten bei 
einer häuslichen Be-
treuung erstmals auch 
dann Leistungen, wenn 
ihnen bislang keine 
Pflegestufe zugespro-
chen wurde. Der Betrag 
liegt zwischen 460 und 

2.400 Euro pro Jahr. Profitieren können 
rund eine Million Menschen. Unterstüt-
zung wird auch Menschen gewährt, die 
noch nicht gepflegt, aber betreut werden 
müssen. In Heimen soll für die Betreu-
ung von Demenzkranken mehr Personal 
eingestellt werden. Dafür werden insge-
samt 200 Millionen Euro zur Verfügung 
gestellt.

Pflegezeit für Angehörige

Wer einen Angehörigen pflegt, kann sich 
dafür künftig sechs Monate lang von sei-
ner Berufstätigkeit freistellen lassen. Er 
erhält in dieser Zeit zwar kein Gehalt, ist 
aber sozialversichert und hat ein garan-
tiertes Rückkehrrecht in seinen Betrieb. 
Für kurzfristig auftretende Pflegebedürf-
tigkeit in der Familie soll es zudem für 
Angehörige einen Freistellungsanspruch 
von bis zu zehn Tagen geben. Auch diese 
Auszeit wird nicht bezahlt.

Pflegestützpunkte

Künftig können quartiersbezogene Pflege-
stützpunkte eingerichtet werden, in denen 
die Betroffenen Rat und Unterstützung 
erhalten. Nach Kritik aus der Union an 
diesem Vorhaben einigte sich die Große 
Koalition jedoch darauf, dass die Stütz-
punkte nur in den Bundesländern einge-
richtet werden, die dies wünschen.�

Wohnungsabriss auch im Westen notwendig

Vizepräsident des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR)

Beim 43. Königsteiner Gespräch des ifs 
Institut für Städtebau, Wohnungswirt-
schaft und Bausparwesen am 17. April 
2008 in Bonn mit dem Thema „Wie 
sehen die Wohnungsbestandsmärkte in 
den nächsten Jahren aus?“ referierte  
u. a. Professor Dr. Wendelin Strubelt,  
Vizepräsident des BBR.

Die Wohnungsmärkte als elemen-
tarer und integraler Bestandteil der 
wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Realitäten in unserem Land 
werden sich in den nächsten Jahren 

und Jahrzehnten erheblichen Anpas-
sungserfordernissen gegenübersehen, 
erklärte Strubelt. Schon alleine der 
demographische Wandel mit seiner ab 
etwa 2015 beschleunigt einsetzenden 
Bevölkerungsschrumpfung bei bis 
dahin noch leicht zunehmenden Haus-
haltszahlen, mit seiner gravierenden 
Veränderung der Altersstruktur und 
mit seinen steigenden Anteilen von 
Ausländern oder Migranten werde die 
Nutzungsanforderungen an den Woh-
nungs- und Gebäudebestand deutlich 
verändern.

Nicht jeder Bestand werde mehr 
Bestand haben, so Strubelt. In Abhän-
gigkeit von Quantität und Qualität der 
örtlichen Bestandsstrukturen gelte 
dies im Besonderen für Abwande-
rungs- und Schrumpfungsregionen. 
So sei zu erwarten, dass etwa in 
stark schrumpfenden Regionen mit 
schlechter Wirtschaftsperspektive 
und mit hohen Anteilen unattraktiver 
Mietwohnungen – beispielsweise der 
50er- und 60er-Jahre – „auch im  
Westen an Wohnungsabrissen kein 
Weg vorbei führt“. 
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Recht

Parabolantennen – Aktuelle Entwicklungen der Rechtsprechung

Auch wenn die Technik es ermöglicht, 
ausländische Programme über das Ka-
belnetz empfangen zu können, kommt 
es weiterhin zu einer Vielzahl von 
Streitigkeiten zwischen Vermietern und 
Mietern sowie einzelnen Wohnungs-
eigentümern und der Eigentümerge-

Informationsfreiheit  
und Religionsfreiheit 

Verlangt der Vermieter die Beseitigung 
einer Parabolantenne, so ist eine Abwä-
gung des Eigentumsrechts des Vermie-
ters mit der Informationsfreiheit und im 
Einzelfall auch mit der Religionsfreiheit 
des Mieters durchzuführen.

In dem vom Bundesgerichtshof (BGH) 
entschiedenen Fall verlangte der 
Vermieter von einem Mieter, der die 
türkische Staatsangehörigkeit besitzt 
und alevitischen Glaubens ist, die Be-
seitigung seiner Parabolantenne. Der 
zwischen den Parteien geschlossene 
Mietvertrag sah u. a. eine Vertragsbe-
stimmung vor, die das Aufstellen einer 
solchen Parabolantenne von der Zustim-
mung des Vermieters abhängig macht. 
Eine solche hatten die Mieter vor der 
Installation der Parabolantenne auf dem 
Balkon der Wohnung nicht eingeholt. 

Über den in der Wohnung vorhandenen 
Anschluss an das Breitbandkabelnetz 
können sechs staatliche türkische Fern-
sehsender empfangen werden. Diese be-
richten allerdings nicht über Inhalte ale-
vitischen Glaubens wie die mittels Para-
bolantenne empfangbaren Sender „Cem“ 
oder „Halay“. Aufgrund der Tatsache, 
dass die Mieter ein religiöses Interesse 
an dem Empfang dieser Sender angaben, 
waren sie nicht bereit, die installierte Pa-
rabolantenne wieder abzubauen. 

Nach Auffassung des BGH haben die 
Mieter jedoch keinen Anspruch auf In-
stallation einer solchen Parabolantenne. 
Bei einer fallbezogenen Abwägung über-
wiegt hier nämlich das Eigentumsrecht 
des Vermieters. 

Zwar haben dauerhaft in Deutschland 
lebende Ausländer ein Recht, die Pro-

meinschaft wegen der Installation von 
Parabolantennen.

Das Recht auf Installation oder Be-
seitigung einer Parabolantenne trotz 
Vorhandenseins eines Kabelanschlusses 
beschäftigt daher auch auf vielseitige 

gramme ihres Heimatlandes zu empfan-
gen, um sich über das dortige Gesche-
hen zu unterrichten und die kulturelle 
und sprachliche Verbindung aufrecht zu 
erhalten. Die Mieter empfangen jedoch 
mittels Digitalreceiver über das Kabel-
netz sechs türkische Programme. Der 
Vermieter muss hingegen nicht uner-
hebliche ästhetische Beeinträchtigungen 

seine Immobilie durch die Installation 
der Parabolantenne auf dem Balkon hin-
nehmen, wenn die Mieter ihre Informa-
tionsbedürfnisse aus ihrem Heimatland 
über das Kabelnetz empfangen können. 
Die Vermieterinteressen überwiegen in 
diesem Fall.

Dies gilt auch, soweit die Mieter ein wei-
tergehendes grundrechtliches Interesse 
aufgrund ihrer Religionsfreiheit aus  
Art. 4 Grundgesetz angeben. Wenn-
gleich die Mieter grundsätzlich hierüber 
geschützt sind, so ist auch die Religions-
freiheit des Mieters mit dem Eigentums-
recht des Vermieters abzuwägen.

Den Mietern bleibt die Möglichkeit, sich 
in anderer geeigneter Weise über Infor-
mationsmittel wie zum Beispiele Druck-
werke, Radio, Internet und ähnliches 
sowie durch die aktive Praktizierung des 
alevitischen Glaubens in Deutschland 
am alevitischen Relgions- und Kulturle-
ben zu beteiligen. 

Dem stehen erhebliche Einschränkungen 
des Eigentumsrechts des Vermieters 

Weise die Zivilgerichte. Dies nimmt das 
VM zum Anlass über aktuelle Urteile 
und neue Entwicklungen der Rechtspre-
chung zum Themenkomplex „Parabol-
antennen“ zu berichten.

aufgrund ästhetischer Beeinträchtigung 
durch die auf dem Balkon mobil aufge-
stellte Parabolantenne gegenüber.

Die Mieter haben insbesondere auch 
nicht geltend gemacht, die genannten 
privaten Fernsehprogramme würden 
Inhalte vermitteln, von denen sie nicht 
auf andere zumutbare Weise Kenntnis 
erlangen könnten, oder dass ihnen diese 
Programme über die reine Informations-
vermittlung hinaus eine besondere Mög-
lichkeit zur Ausübung ihrer Religion 
oder zur Teilhabe an ihrer Kultur böten.

Aus der Religionsfreiheit ergibt sich da-
her kein Anspruch zum Aufstellen einer 
Parabolantenne, sodass der Vermieter 
zu Recht die Beseitigung der Parabolan-
tenne verlangen kann (Urteil des BGH 
vom 10.10.2007, Az.: VIII ZR 260/06).

Anmerkung

Die Entscheidung des BGH betrifft den 
in den letzten Jahren zunehmend dis-
kutierten Fall, dass ausländische Mieter 
einen Anspruch auf Aufstellen einer 
Parabolantenne u. a. wegen eines Inte-
resses an speziellen religiösen Inhalten 
einzelner TV-Sender fordern.

Das Urteil des BGH überzeugt deswe-
gen, da der grundsätzlichen Bedeutung 
der Religionsfreiheit bei der Abwägung 
der einzelnen Grundrechte von Mietern 
und Vermietern ein gleichbedeutender 
Stellenwert zuerkannt wird, wie dies 
vom Grundgesetz vorgesehen ist. Der 
BGH geht zu Recht davon aus, dass die 
Religionsfreiheit auch durch andere Me-
dien und die Teilnahme an dem aktiven 
religiösen Leben der jeweiligen Reli-
gionsgemeinschaft im ausreichenden 
Maß ausgeübt werden kann, und dass 
sie deshalb hinter dem Eigentumsrecht 
des Vermieters je nach Maß der Beein-
trächtigung zurücktreten muss. >>
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Dem Urteil kommt auch deswegen rich-
tungsweisende Bedeutung zu, da auch die 
umstrittene Problematik, ob ein Deutscher 
Staatsbürger allein aufgrund seiner Reli-
gionsfreiheit einen Anspruch auf das Auf-
stellen einer Parabolantenne haben kann, 
entsprechend zu beurteilen sein wird. 

Ein solcher Anspruch wird nach dem 
hier dargestellten Urteil des BGH regel-
mäßig nicht bestehen, wenn der Mieter 
sich entsprechende Informationen aus 
anderen Medien besorgen kann und 
durch Teilhabe an religiösen Veran-
staltungen in seiner Gemeinde seinen 
Glauben praktizieren kann. Anders mag 
dies im Einzelfall beurteilt werden bei 
Mietern, die aufgrund einer körperlichen 
Einschränkung nicht an solchen religi-
ösen Aktivitäten teilnehmen können.

Teilnahme am  
Gottesdienst via TV

Auch wenn ein Kabelanschluss im Haus 
vorhanden ist, muss die Wohnungseigen-
tümergemeinschaft die Installation auf 
dem Dach dulden, wenn die Religions-
freiheit eines Wohnungseigentümers das 
Eigentumsrecht der Eigentümergemein-
schaft nach Abwägung u. a. deswegen 
überwiegt, weil dieser ansonsten nicht 
an Gottesdiensten teilnehmen kann.

Dem Oberlandesgericht (OLG) Mün-
chen lag in seinem Beschluss vom  
6. November 2007 ein Streit einer Woh-
nungseigentümergemeinschaft zugrun-
de, die den Antrag eines türkischen 
Eigentümers alevitischen Glaubens auf 
Installation einer Parabolantenne in der 
Eigentümerversammlung abgelehnt 
hatte. Nach Auffassung der Wohnungs-
eigentümer könne der Antragsteller 
ausreichend durch die Installation eines 
Digitalreceivers über das Kabelnetz die 
von ihm erwünschten türkischspra-
chigen Sender empfangen. 

Soweit der Antragsteller nur mittels 
Satellitenempfangsanlage aus seinem 
Kulturkreis an Gottesdiensten seiner 
Glaubensrichtung teilnehmen könne, 
überwiege nach Ansicht des OLG Mün-
chen jedoch seine Religionsfreiheit die 
Eigentumsinteressen der übrigen Woh-

nungseigentümer. Zentrales Element 
der Religionsausübung ist die Teilnah-
me an gottesdienstlichen Handlungen. 
Ist eine persönliche Teilnahme nicht 
unter zumutbaren Voraussetzungen 
möglich, besteht aber durch moderne 
Kommunikationsmittel die Möglichkeit 
einer Gottesdienstteilnahme. So sei dies 
bei der stets durchzuführenden Abwä-
gung besonders zu berücksichtigen. 

In diesem Zusammenhang können nach 
Auffassung des OLG München sogar 
deutsche Wohnungseigentümer einen 
Anspruch auf Teilnahme an Gottes-
diensten haben, wenn ihnen die Teilnah-
me an Gottesdiensten z. B. wegen Lebens 
in der Diaspora oder länger andauernder 
persönlicher Gebrechlichkeit nicht mög-
lich ist und Fernsehsender, die regelmä-
ßig gottesdienstliche Handlungen aus-
strahlen, nur über Satellit zu empfangen 
sind (Beschluss des OLG München vom 
06.11.2007, Az.: 32 Wx 146/07).

Anmerkung

Die Wohnungseigentümer und Vermie-
ter können die Installation der Para-
bolantenne jedoch stets von folgenden 
Kriterien abhängig machen:

π � Die Parabolantenne ist denkmal-
schutz- und baurechtlich zulässig,

π � Installation der Parabolantenne an 
einem von ihnen bestimmten unauf-
fälligen, aber technisch geeigneten 
Ort (z. B. Dach),

π � Installation der Parabolantenne 
durch einen Fachmann,

π � Übernahme des Haftungsrisikos 
etwa durch Haftpflichtversicherung 
oder bei Mietverhältnis durch eine 
Kaution.

Die Aufstellung der Parabolantenne darf 
erhebliche, jedoch nicht unzumutbare 
Kosten verursachen, da nach der Recht-
sprechung die Informationsfreiheit nicht 
den kostengünstigen Zugang umfasst.

Beseitigungsanspruch 
bleibt bestehen

Der Anspruch auf Beseitigung einer 
Parabolantenne ist nicht schon dann 

verwirkt, wenn diese längere Zeit ange-
bracht war und der Eigentümer auf den 
Verbleib der Antenne vertraut hat.

Die Wohnungseigentümergemeinschaft 
verlangt von einem Eigentümer tür-
kischer Herkunft die Beseitigung seiner 
Parabolantenne. Seit dem Jahr 2005 ist 
der Empfang von türkischsprachigen 
Sendern auch über das Kabelnetz 
möglich. Im Hinblick darauf, dass die 
Parabolantenne bereits einige Zeit vor 
dem Empfang türkischer Sender über 
das Kabelnetz installiert war, aber zuvor 
die Beseitigung nicht verlangt wurde, 
weigert sich der Wohnungseigentümer, 
die Antenne zu entfernen. Denn dieser 
Anspruch sei verwirkt.

Für die Verwirkung eines Beseitigungs-
anspruchs ist es jedoch nicht ausrei-
chend, dass der Berechtigte sein Recht 
längere Zeit nicht geltend gemacht hat 
und der Anspruchsgegner nach dem 
gesamten Verhalten des Berechtigten 
darauf vertrauen durfte, dieser werde 
sein Recht auch in Zukunft nicht gel-
tend machen.

Nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs (vgl. BGH, NJW 2006, S. 
219) ist darüber hinaus erforderlich, 
dass sich der Verpflichtete auch darauf 
eingerichtet hat, dass das Recht nicht 
mehr geltend gemacht wird. Dass ein 
derartiges Verhalten vorlag, konnte 
mangels entsprechender Tatsachen-
feststellung, nicht erkannt werden 
(Beschluss des OLG München vom 
09.04.2008, Az.: 32 Wx 1/08).

Informationsinteresse  
bei kurdischer  
Volkszugehörigkeit 

Bei der Beurteilung des Informationsinte-
resses eines ausländischen Mieters, der 
in seinem Heimatland einer Minderheit 
angehört, ist nicht allein auf die Mehr-
heits- oder Amtssprache des Herkunfts-
staates abzustellen.

Die Mieter sind türkische Staatsange-
hörige kurdischer Volkszugehörigkeit. 
Das Haus, in dem sie leben, ist an ein 

Parabolantennen – Aktuelle Entwicklungen der Rechtsprechung
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Breitbandkabelnetz angeschlossen. In 
diesem werden zwei Programmpakete 
in türkischer Sprache angeboten. Bei 
dem günstigeren Paket sind sechs, bei 
dem teureren sind noch weitere drei 
türkische Programme zu empfangen. 
Kurdische bzw. kurdischsprachige 
Programme werden über Kabel nicht 
angeboten und sind auch nicht in den 
türkischsprachigen Sendern enthalten.

Der Vermieter verlangt trotzdem wegen 
Störung des ästhetischen Gesamtein-
drucks des Hauses die Entfernung der 
ohne Zustimmung installierten Parabol-
antenne der Mieter. Zudem befürchtet 
er erhebliche Spannungen im Haus, 
wenn kurdische Mieter Parabolanten-
nen anbringen dürfen, türkische Mieter 
anderer Volkszugehörigkeit aber nicht. 
Überdies bewege sich der Zugang eines 
der kurdischsprachigen Sender, den die 
Mieter empfangen möchten, am Rande 
der Verfassungswidrigkeit, da dieser 
Sender im Verfassungsschutzbericht 
des Landes Nordrhein-Westfalen in dem 
Abschnitt „Kurdische Organisationen“ 
Erwähnung findet. Die Mieter hingegen 
beanspruchen ein Recht zum Aufstellen 
der Parabolantenne und zum Empfang 
dieses Senders.

Die Mieter haben nach Ansicht des 
Landgerichts (LG) Dortmund einen 
Anspruch, eine Parabolantenne aufzu-
stellen. Sie haben nämlich ein anerken-
nenswertes Interesse, Programme ihres 
Heimatlandes zu empfangen.

Für sie als Kurden könne die türkische 
Sprache nicht als Mutter- oder Heimat-
sprache angesehen werden. Es müsse 
für die Beurteilung des Informationsin-
teresses nicht alleine darauf abgestellt 
werden, welchem Staat, sondern wel-
cher Kultur der Mieter angehört und 
welche Sprache er als seine Mutter- und 
Umgangssprache verwendet. Deswegen 
müsse er sich auch nicht damit begnü-
gen, türkischsprachige Sender über das 
Breitbandkabelnetz zu empfangen. 

Allein der Umstand, dass einer der kur-
dischsprachigen Sender im Verfassungs-
schutzbericht Erwähnung finde, besage 
darüber hinaus nicht, dass der Sender 
verfassungsfeindliche Inhalte verbreite. 

Auch habe der Vermieter nicht vorge-
tragen, dass eine Aufklärung über die 
Hintergründe der unterschiedlichen Be-
handlung nicht ausreichen würde, um 
die Gemüter der türkischen Mitmieter 
zu beruhigen (Urteil des LG Dortmund 
vom 24.01.2008, Az.: 11 S 166/07).

Anmerkung

Auch das LG Bonn stellt in seinem Urteil 
vom 13. September 2007 (Az.: 6 S 183/07) 
im Falle eines marokkanischen Staatsan-
gehörigen berberischer Herkunft darauf 
ab, dass ein Informationsinteresse an 
muttersprachlichen Sendern bestehe.

Informationsinteresse  
bei Einbürgerung

Ein als Ausländer nach Deutschland ge-
kommener Mieter kann auch nach dem 
Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft 
das Informationsinteresse geltend ma-
chen, das auch ein in Deutschland leben-
der Ausländer hat.

Die Mieter sind kurdischer Abstammung 
und deutsche Staatsangehörige. Nach 
einem Eigentümerwechsel verlangt die 
neue Vermieterin die Beseitigung der 
von den Mietern auf ihrem Balkon ohne 
Zustimmung der Vermieterin ange-
brachten Parabolantenne. Einem anderen 
Mieter des Hauses, der vietnamesischer 
Herkunft ist, wurde die Aufstellung der 
Parabolantenne hingegen gestattet. 

Nach Auffassung des Kammergerichts 
(KG) Berlin sind die Mieter kurdischer 
Abstammung auch weiterhin zur 
Aufstellung einer Parabolantenne be-
rechtigt. Im Hinblick auf die in der 
darunter liegenden Wohnung lebenden 
vietnamesischen Mitmieter, denen eine 
Parabolantenne gestattet war, sei die 
Vermieterin bei gleicher Interessenlage 
verpflichtet, auch den anderen Mietern 
das Aufstellen zu erlauben.

Dies sei hier der Fall, auch wenn die 
kurdischstämmigen Mieter zwischen-
zeitlich deutsche Staatsangehörige 
geworden seien. Eine sachliche Recht-
fertigung sei nicht zu erkennen, wes-
halb das Recht zum Anbringen einer 

Parabolantenne bis etwa einen Tag vor 
der Verleihung der deutschen Staatsang-
hörigkeit anzunehmen sei, dieses aber 
am darauf folgenden Tag unter Hinweis 
auf den nunmehrigen Status des Mie-
ters als „Deutscher“ wegfalle. Es komme 
auch nicht auf den Rückkehrwillen des 
Mieters bei der Feststellung des Infor-
mationsinteresses an. Mit der Erlan-
gung der deutschen Staatsangehörigkeit 
entfalle die Bindung des eingebürgerten 
Ausländers zu seinem Heimatland nicht 
automatisch (Urteil des KG Berlin vom 
11.10.2007, Az.: 8 U 210/06).

Anmerkung

Dem Urteil des KG Berlin ist nicht 
zuzustimmen. Für den Erwerb der deut-
schen Staatsangehörigkeit gibt der Mie-
ter regelmäßig seine frühere Staatsange-
hörigkeit auf. Der Erwerb der deutschen 
Staatsbürgerschaft ist eine Loslösung 
von den politischen und sozialen Ver-
hältnissen des Herkunftslandes (so auch 
das Amtsgericht Frankfurt, ZMR 2006, 
S. 446 f.).

Zudem muss der Mieter für eine Ein-
bürgerung über ausreichende deutsche 
Sprachkenntnisse verfügen, weshalb 
sein Informationsinteresse auch durch 
deutsche TV-Sender gestillt werden kann. 
Etwas anderes mag allenfalls im Falle der 
doppelten Staatsangehörigkeit gelten.

Höchstrichterliche Rechtsprechung hier-
zu liegt indes noch nicht vor.

Allgemeine Anmerkung

Entscheidungen, die sich mit dem Recht 
auf Aufstellen oder Beseitigung einer 
Parabolantenne beschäftigen, sind stets 
durch eine Abwägung der Grundrechte 
beider Seiten geprägt. Dies kann – je 
nach Einzelfall – zu völlig unterschied-
lichen Ergebnissen führen.

Es bleibt die Hoffnung, dass der Bun-
desgerichtshof so kritische Fragen wie 
den Anspruch auf eine Parabolantenne 
bei doppelter Staatsangehörigkeit oder 
Einbürgerung bald entscheiden wird, um 
den Wohnungsunternehmen insoweit 
Rechtsklarheit zu verschaffen.

Parabolantennen – Aktuelle Entwicklungen der Rechtsprechung
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Seitdem die GAG Immobilien AG, das mit 
einem eigenen Bestand von rund 40.000 
Wohneinheiten größte Immobilien-Un-
ternehmen in der Domstadt, das ambiti-
onierte Projekt im Frühjahr 2007 unter 
Beisein der nordrhein-westfälischen Wirt-
schaftsministerin Christa Thoben gestartet 
hat, ist viel passiert in Köln-Niehl: Mit dem 
Freiwerden des ehemaligen Werksgeländes 

der Firma Siemens bot sich der GAG die 
Gelegenheit, durch Konversion und unter 
Einbeziehung der südlich angrenzenden, 
ebenfalls im GAG-Besitz befindlichen 
Flächen ein insgesamt 3,2 Hektar großes 
Areal in zentraler Niehler Lage zu über-
planen und Wohnnutzungen zuzuführen. 
Da, wo von Anfang 1900 bis vor kurzer 
Zeit Maschinen hergestellt worden sind, 

sollen bald Singles, Paare 
und Familien wohnen. 

Niehler Wohnpark  
im Überblick

Insgesamt entstehen im 
Niehler Projekt in sieben 
Baufeldern 89 Eigentums-
wohnungen, 50 Eigen-
heime im „KfW Energie-
sparhaus 60 Standard“ 
(KfW: Kreditanstalt für Wie-
deraufbau; Energiespar-
haus 60: Jahresenergiebe-
darf unter 60 Kilowattstun-
den/m² Wohnfläche) sowie 
265 öffentlich geförderte 
Wohnungen – das sind 32 
Wohneinheiten mehr als 
geplant. Grund dieser Auf-

stockung sei 
die verstärkte 
Nachfrage nach 
kleineren Woh-
n u n g e n  a m 
Markt, erklärt 
GAG-Vorstand Günter Ott. 

Das Gesamtinvestitionsvolumen dieser 
insgesamt 404 Wohneinheiten beläuft 
sich auf rund 70 Millionen Euro. Darüber 
hinaus hat die GAG weitere rund 35 Mil-
lionen Euro in ein Abriss-Neubau-Projekt 
auf dem direkt an das Siemensgelände 
angrenzende Areal an der Ruhrorter, Ree-
ser, Hamborner und Emmericher Straße 
investiert und hier weitere 253 „Sozialwoh-
nungen“ errichtet.

Mit einem Angebotsmix zu 
gemischten Bewohnerstrukturen

Das neue Wohnquartier, „Veedel met Hätz“ 
genannt, zeichnet sich durch einen brei-
ten Angebotsmix und eine Vielfalt unter-
schiedlicher Wohnformen aus, um so den 
Ansprüchen und Bedürfnissen von jün-
geren und älteren, kleineren und größe-
ren Haushalten Rechnung zu tragen. Das 
Angebot umfasst Appartements ebenso wie 
Fünfzimmer-Wohnungen und Familien-
Reihenhäuser.

Die 265 öffentlich – in den Förderwegen 
A und B – geförderten Mietwohnungen 

GAG Immobilien AG, Köln

Die Zwischenbilanz des im März 2007 von der GAG Immobilien AG, Köln, im Beisein der 

nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministerin Christa Thoben gestarteten größten deut-

schen Wohnungsbauprojekts mit Erdwärmeversorgung in Köln-Niehl fällt positiv aus. Beim 

„Bohr-Abschluss-“ und Richtfest im April 2008 war der Rohbau der meisten der insgesamt 

404 Wohneinheiten weit fortgeschritten. Und die bisherige Nachfrage nach den Eigentums-

wohnungen und -heimen übertrifft alle Erwartungen. Der dritte und letzte Bauabschnitt 

werde aus diesem Grund vorgezogen, kündigte GAG-Vorstand Günter Ott bereits an. 

Deutschlands größtes  
Wärmepumpenprojekt in Köln-Niehl 

Das Funktionsschema der 
Wärmepumpe am Beispiel 
Köln-Niehl



6/08  •  VerbandsMagazin

sind Haushalten mit „normalen“ Porte-
monnaies vorbehalten: Der Mietpreis der 
im Förderweg A errichteten Wohnungen 
beläuft sich auf 4,85 Euro/m², im Förder-
weg B (mit höheren Einkommen der För-
derempfänger) beträgt der Mietpreis 5,90 
Euro/m².

Wie im „Veedel mit 
Hätz“ ökologische, 
ökonomische und so-
ziale Zielsetzungen 
miteinander verknüpft 
werden, zeigt die 
Kooperation mit der 
DoMS LeDo-Mehr-
generationenhaus, 
einer Wohninitiative 
Multiple-Sklerose be-
troffener Menschen, 
die rund 30 Woh-
nungen in einem 
der im ersten Bauab-
schnitt fertig gestell-
ten Mietwohnungs-
objekt anmieten wird. 
Hier werden junge 
und ältere Mieter mit 
und ohne Behinderung zusammenleben. 
Ein Teil der Wohnungen ist rollstuhlge-
recht ausgestattet. Die Initiative steht al-
len Haushaltstypen – Singles, Paaren und 
Familien – offen. Die Haushalte werden 
eigenständig geführt. Es wird so viel Hilfe 
gewährt wie gewünscht. Wichtig ist der 
gegenseitige Respekt der Mitbewohner. 
Jedem „so viel Eigenleben und Privatsphä-
re wie gewollt“. Treffpunkt kann z. B. die 
Gemeinschaftswohnung sein. 

Vorteile „kostenloser“ Umweltwärme

Durch die Bohrung von insgesamt 21 
Brunnen und die Nutzung „kostenloser“ 
Umweltwärme mit Hilfe moderner Wär-
mepumpentechnologien reduziert sich 
der CO2-Ausstoß um bis zu 30 Prozent. 
Experten gehen heute davon aus, dass sich 
die Mehrkosten in sieben bis zehn Jahren 
amortisieren. Das Nebenkostenbudget der 

Die Großbaustelle in Köln-Niehl Das Niehler „Veedel met Hätz“ im Überblick

Mieter und Erwerber wird, abhängig vom 
Nutzerverhalten, zugleich um bis zu 50 
Prozent entlastet.

Ein weiterer und vor dem Hintergrund 
des explosionsartigen Anstiegs der Gas- 
und Ölpreise in den vergangenen Jahren 

zentraler Plus-
punkt innovativer  
geothermischer 
Technologien ist 
die langfristige 
Kalkulierbarkeit 
der Betriebskos-
ten, zumal die so 
genannte zweite 
Miete in der Be-
w i r t s c h a f t u n g 
und Vermarktung 
von Immobilien 
eine immer grö-
ßere Rolle spielt.

Dieter Schröder 
vom Wärmepum-
pen-Marktplatz 
NRW erk lär t , 
dass Wärmepum-

pen zwar bereits seit 40 Jahren am Markt 
sind, dass diese Form der regenerativen 
Energien aber erst in den letzten Jahren 
an Dynamik gewann. Allein im Jahr 2006 
wurden deutschlandweit 44.000 Anlagen 
verkauft. Insgesamt gebe es gegenwärtig 
rund 170.000 – Tendenz stark steigend. 
Der Wärmepumpenmarkt ist in Bewegung 
– rund 30 in- und ausländische Hersteller 
stehen in einem harten Innovations- und 
Preiswettbewerb, berichtet die GAG. 

Das Projekt hat zwar allein wegen seiner 
Dimension bundesweit Vorbildcharakter. 
Gleichwohl sei „Niehl“ kein Pilotprojekt –   
vielmehr die „Umsetzung modernster re-
generativer Energien in die Praxis“, „nur“ 
in größeren Dimensionen, betonte Günter 
Ott anlässlich des Bohr-Abschluss- und 
Richtfestes am 4. April 2008. Eine Vielzahl 
weiterer geplanter oder bereits realisierter 
Vorhaben wie z. B. die Solarsiedlung West-

end in Ossendorf belege, dass die GAG 
die Schwelle des Experimentellen längst 
überschritten habe.

Niehler „WohnArt“  
stößt auf große Nachfrage 

Das Projekt, 
mit dem die 
G A G  d a s 
Architektur-
büro HOME 
(Hoffmann 
und Mehlich, 
Pulheim/HOME) und Meuter (Köln) beauf-
tragt hat, stößt auch angesichts der hohen 
architektonischen Qualität der drei- und 
viergeschossigen Bauten und der attrak-
tiven Freiflächen auf sehr große Resonanz: 
Die im ersten Bauabschnitt errichteten 26 
Eigenheime und 55 Eigentumswohnungen 
sind in kurzer Zeit „vom Blatt weg“ ver-
kauft worden. Beim Richtfest war bereits 
die Hälfte der im vorgezogenen zweiten 
Bauabschnitt geschaffenen Eigenheime 
verkauft bzw. reserviert. Derzeit könne man 
schneller vermarkten als bauen, freut sich 
Uwe Eichner. Geplant ist die Fertigstellung 
aller Häuser bis zum 30. November 2010. 
Dann sollen 800 bis 1.000 neue Bewohner 
in dem Niehler „Veedel met Hätz“ einge-
zogen sein. 

Neben der innovativen energetischen Ver-
sorgung profitiert das Quartier von der 
guten Lage und der optimalen Anbindung 
an den öffentlichen Personennahverkehr. 
Das Freiraumkonzept sieht vor, das Gros 
der PKWs unter die Erde zu „verbannen“, 
um oberhalb ruhige Freiflächen mit hohen 
Aufenthaltsqualitäten und Spielstraßen 
entstehen zu lassen. Insbesondere im In-
nenbereich sollen die Bewohner in spe 
verweilen und sich treffen können. 

Nähere Informationen bei 
Dirk Kästel, GAG Immobilien AG, 
Tel.: 0221 2011-242 
E-Mail: dirk.kaestel@gag-koeln.de

(v. l. n. r.) Klemens Waterkotte (Pionier der 
Wärmepumpe), Stefanie Schlüter  
(Vertriebschefin der GAG), Günter Ott und 
Uwe Eichner (Vorstände der GAG) sowie 
Werner Lechner (Referent NRW-Ministeri-
um für Wirtschaft, Mittelstand und Energie) 
stoßen auf das Richtfest und den Abschluss 
der Erdwärmebohrungen an.
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Angesichts zunehmender Probleme mit und in seiner Großsiedlung Neuendorf 

hat das Koblenzer kommunale Wohnungsunternehmen, die Koblenzer WohnBau, 

Handlungsbedarf gesehen und sich mit der Parea gGmbH einen in dieser Hinsicht 

erfahrenen Partner als Verstärkung gesucht. Mit aufsuchender Sozialarbeit sollen 

vor allem das subjektive Sicherheitsgefühl und somit das Wohlbefinden der Quar-

tiersbewohner und die Wohnqualität erhöht werden. 

Großsiedlung Koblenz-Neuendorf –  
wie Nachbarschaft wieder belebt wird 

38 Projekte

„Unsere Zusammenarbeit mit Parea ist 
für das Siedlungsgebiet Neuendorf eine 
wesentliche Chance, Strukturstörungen 
zu verhindern und nachbarschaftliches 
Potenzial zu entdecken und zu fördern“, 
erklärt WohnBau-Geschäftsführer Michael 
Siegel.

Im nordwestlichen Teil der Stadt Koblenz 
gelegen ist Neuendorf das größte zusam-
menhängende Wohngebiet der Gesell-
schaft. Rund 800 Wohnungen werden hier 
bewirtschaftet, in denen ein Vielfaches an 
Menschen aus mehr als zehn unterschied-
lichen Kulturen und Nationalitäten lebt. 

Zentraler Treffpunkt

Seite an Seite mit der zuständigen Immobi-
lienfachkraft und dem Techniker arbeiten 

ein Hausmeister und 
drei Hausmeisterge-
hilfen, deren Büro in 
einem Gemeinschafts-
haus vor Ort angesiedelt 
ist. Dies war im Rahmen einer Überpla-
nung der Großsiedlung, auch mit Förder-
mitteln aus dem ExWoSt-Programm (Expe-
rimenteller Wohnungs- und Städtebau), in 
den 1980er Jahren entstanden. Hier finden 
mehrmals wöchentlich die Sprechstunden 
der Immobilienfachkraft statt, hier treffen 
sich Mitglieder der verschiedenen Vereine 
des Wohngebietes und hier ist auch die 
Caritas-Gemeinwesenarbeiterin ansässig. 

Vereine und Hausmeister unterstützen 
sich gegenseitig in dem Bemühen, das 
äußere Erscheinungsbild der Siedlung auf 
einem akzeptablen Niveau zu erhalten. Ne-

ben den umfangreichen 
Modernisierungs- und 
Sanierungsaktivitäten 
mit Anbringen von Wär-
medämmverbundsys-

tem an einer Reihe von Objekten wurden 
auch einige Fassaden und Treppenhäuser 
von einem Bewohnerverein gestrichen; 
das Material stellte seinerzeit die Koblenzer 
WohnBau. 

Darüber hinaus wurde gegen die Tendenz 
zur Vermüllung des Gebietes gemeinsam 
mit dem zuständigen Eigenbetrieb der 
Stadt angegangen. 

Situation in der Weißen Siedlung  
im Jahr 2007

Doch trotz Müllmanagement, Renovie-
rungsarbeiten an den Objekten und in-
tensiver Pflege der Grünanlagen wuchsen 
die Vandalismusschäden, insbesondere 
in einem bestimmten Teil des Gebietes, 
das aufgrund seiner hellen Hochhäuser 
„Weiße Siedlung“ genannt wird. Dort stieg 
die Drogenkriminalität seit geraumer Zeit. 
Bei Kindern und Jugendlichen war eine 
zunehmende Verrohung festzustellen, die 
sich auch in Ruhestörungen und verschie-
denen Formen von Vandalismus zeigte: 
Neu gesetzte Kellerfenster wurden heraus-
getreten, Graffitis in Eingangsbereichen an 
die Wände geschmiert, Briefkastenanlagen 
zertrümmert, Treppenhauswände mit Feu-
erzeugen geschwärzt. 

Koblenzer WohnBau GmbH, Koblenz

Dem Kölner Trio Elegie lauschten Jung und 
Alt bei der Eröffnung des „Mc Kiz“.

Ein Künstler portraitierte im neuen  
„Mc Kiz“ die jungen Bewohner.
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Selbst langjährige Mieter fühlten sich 
nicht mehr sicher. Sie wollten ausziehen 
oder hatten das Gebiet bereits verlassen. 
Beschwerden wurden aus Angst vor Re-
pressalien nicht mehr offen geäußert. An-
onymität, Gewalt und Angst, mit der die 
Bewohner lebten, bedrohten das Großsied-
lungsgebiet in seinen noch vorhandenen 
Strukturen existenziell. In der Wohnungs-
wirtschaft ist dies ein nicht unbekanntes 
Phänomen. 

Handlungsbedarf erkannt 
und reagiert

Die Koblenzer Wohnbau fand in der Parea 
gGmbH – gegründet von der Sahle Woh-
nen GmbH – einen Kooperationspartner, 
der in ähnlichen Problemlagen erfolgreich 
tätig geworden ist. Und das schon an 37 
verschiedenen Standorten, u. a. in Düssel-
dorf, Köln-Porz und Bonn.

Parea kommt aus dem Altgriechischen und 
bedeutet: Miteinander. Das Miteinander in 
Siedlungen zu verbessern, indem Selbst-
bewusstsein und Eigeninitiativen gestärkt 
werden, ist das Ziel der aufsuchenden So-
zialarbeit. Die These, die dahinter steht: 
Menschen, die sich in ihrem Wohngebiet 
wohl und sicher fühlen, sind eher bereit, 
sich auch für ihre Wohnungen und ihr 
Wohnumfeld einzusetzen.

Die Koblenzer Gipsy-Street-Dancers begeisterten bei der Eröffnung des 
„Mc Kiz“ das Neuendorfer Publikum.

Während des Eröffnungsfestes wurden verschiedene Workshops im 
„Mc Kiz“ angeboten – hier freuen sich Kinder aufs Theaterspielen.

Mitte 2007 begann die bei 
Parea tätige Sozialarbeite-
rin, erste Kontakte in der 
Großsiedlung zu knüpfen. 
Parallel dazu wurde ein frei 
gewordener Ladenbereich 
in der Mitte des Gebietes 
zu einem Treffpunkt für 
Jung und Alt umgestaltet. 
Schon kurz darauf starteten 
die ersten Bastelgruppen 
für Kinder und die ersten 
Treffen für Erwachsene, 
überwiegend Frauen.

Michael Siegel: „Wie in vielen Stadtteilen 
hat die soziale Kontrolle auch in Neuendorf 
nachgelassen. Allerdings gibt es hier – im 
Gegensatz zu vielen anderen Stadtteilen in 
Koblenz – zahlreiche Familien. Kinder und 
Jugendliche in Prozesse vor ihrer Haus-
tür einzubinden, ist eine Aufgabe.“ Denn: 
„Kommunikation ist längst kein Schlag-
wort mehr, sondern die einzige Antwort 
auf Sprachlosigkeit, die sich in Vandalis-
mus ausdrückt.“

Gemeinschaftsaktivitäten  
stärken das Wir-Gefühl

Zur Eröffnung der Einrichtung „Mc Kiz“ 
am 31. Oktober 2007 kamen viele Kinder, 
Jugendliche und deren Eltern, ebenso die 
Vertreter der Vereine, Gemeinwesenarbeit 
und der Polizei. In Workshops wurde ge-
zeigt, welche Möglichkeiten den Bewohnern 
bei Interesse geboten werden könnten.

Danach entwickelte sich im Mc Kiz ein 
Englischkurs für Grundschüler. Ein 
Deutschkurs befindet sich im Aufbau. Mitt-
lerweile ist auch die Zusage zu einem LOS-
Projekt (Lokales Kapital für Soziale Zwe-
cke) eingetroffen. Damit wird eine Grup-
pe Neuendorfer gemeinsam mit einem 
Kameramann und einer Designerin eine 
Dokumentation über Neuendorf drehen: 

Welche Firmen gibt es vor Ort, welche 
LOS-Projekte laufen bereits, wo können 
Arbeitsuchende sich noch einklinken, wo 
gibt es Praktikumsplätze?

Ortsansässige Organisationen konnten von 
Parea als Sponsoren gewonnen werden, 
beispielsweise die Koblenzer Bürgerstif-
tung. Damit wurde Anfang März 2008 
eine spektakuläre Aktion mitten im Gebiet 

ermöglicht – einschließlich Straßenthea-
ter, Fanfarenzug und Mitmachaktionen. 
Die Anwohner sollten Fenster und Türen 
öffnen, schauen und staunen, mitma-
chen, mitlachen und mitreden. „Königin 
des Mülls – Langeweile erzeugt Gewalt“, 
das Stück der Berliner Theatermacherin 
Lore Seichter-Muráth, erregte Aufsehen 
und führte dazu, dass die anschließenden 
Workshops samstags und sonntags von 20 
bis 30 Jugendlichen besucht wurden. Der 
erste Schritt, Nachbarschaft lebendig zu 
gestalten, ist getan.

Investitionen und Versicherungsschäden für 332 
Wohnungen der so genannten Weißen Siedlung

2005	 484.964 Euro – 1.461 Euro Aufwand je WE
2006	 500.681 Euro – 1.508 Euro Aufwand je WE
2007	 492.895 Euro – 1.484 Euro Aufwand je WE

332 Wohnungen entsprechen rund 10 Prozent des 
gesamten Bestandes. Bei den Versicherungsschäden 
liegt das Gebiet 2007 jedoch an der Spitze mit rund 
30 Prozent. 

Mit der Polizei vor Ort in enger Zusammen-
arbeit – auch beim Feiern

Nähere Informationen bei 
Michael Siegel, Koblenzer 
Wohnungsbaugesellschaft mbH, 
Tel.: 0261 30454-11 
E-Mail: Michael.Siegel@
koblenzer-wohnbau.de



40

VerbandsMagazin  •  6/08

Steuern

Sponsoring ist im Wirtschaftsleben 
ein Bestandteil des Marketings. Steu-
erbegünstigte Körperschaften sind 
auf derartige Zahlungen angewiesen, 
da sie ohne die Sponsoring-Zuwen-
dungen von Unternehmen ihre Zwe-
cke nicht erfüllen können.

Unter Sponsoring wird allgemein die 
Bereitstellung von Geld, geldwerten 
Vorteilen oder anderen Zuwen-
dungen zur Förderung von Personen 
oder Organisationen in sportlichen, 
kulturellen, sozialen, ökologischen 
oder anderen bedeutsamen gesell-
schaftspolitischen Bereichen ver-
standen, mit der gleichzeitig eigene 
Werbeziele erstrebt werden.

In der Regel besteht beim Sponso-
ring ein Leistungsaustausch zwi-
schen dem zuwendenden Unterneh-
men (Sponsor) und dem Empfänger 
dieser Leistungen (gesponserte Or-
ganisation) in Form von Werbemaß-
nahmen für den Sponsor.

Die im Zusammenhang mit dem 
Sponsoring gemachten Aufwen-
dungen können Betriebsausgaben, 
Spenden, steuerlich nicht abzugsfä-
hige Kosten der Lebensführung bzw. 
bei Kapitalgesellschaften verdeckte 
Gewinnausschüttungen sein.

Auf Anfrage wird Ihnen ein ausführ-
liches Merkblatt zu den Arten der 
steuerlichen Behandlung beim Spon-
sor, der umsatzsteuerlichen Behand-
lung und der schenkungsteuerrecht-
lichen Behandlung des Sponsorings 
übersandt, dem ein Muster eines 
Sponsoringvertrages beigefügt ist.

Steuerliche 
Behandlung und 

Verträge 

SponsoringGrundsteuer

Rückständige Urlaubsverpflichtungen

Die Grundsteuer wird in Deutschland nach 
historischen Bemessungsgrundlagen erho-
ben (Einheitswerte von 1964 bzw. 1935). Bei 
einer wesentlichen Ertragsminderung ist ein 
Erlass möglich. 

Nachdem der Bundesfinanzhof (BFH) den 
gemeinsamen Senat der Obersten Gerichts-
höfe zur Klärung der vom Bundesverwal-
tungsgericht widerstreitenden Rechtsaus-
legung angerufen hatte, beendete das Bun-
desverwaltungsgericht den Streit und gab 
seine Rechtsprechung vom 4. April 2001 
auf. Ein Anspruch auf Erlass von Grund-
steuer besteht danach auch dann, wenn die 
Ertragsminderung strukturell bedingt ist 
und nicht nur vorübergehender Natur. Mit 
Urteil des BFH vom 24. Oktober 2007 (Az.: 
II R 5/05) wurde die Entscheidung deshalb 
an das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
zurückverwiesen.

Darüber hinaus wird im BFH-Urteil vom 
24. Oktober 2007 ausgeführt, dass bei 
leerstandsbedingter Ertragsminderung der 
Eigentümer diese Minderung nicht zu ver-
treten hat, wenn er sich um die Vermietung 

Für Aufwendungen aus rückständigen 
Urlaubsverpflichtungen ist eine Rückstel-
lung für ungewisse Verbindlichkeiten nach  
§ 249 Abs. 1 Satz 1 HGB zu bilden. Die 
Höhe der Rückstellung bestimmt sich nach 
dem Urlaubsentgelt, das der Arbeitgeber 
hätte aufwenden müssen, wenn er seine 
Zahlungsverpflichtung bereits am Bilanz-
stichtag erfüllt hätte. 

Bei der Berechnung der Höhe der  
Urlaubsrückstellung ist deshalb die 
Zahl der regulären und nicht die Zahl 
der tatsächlichen Arbeitstage zugrun-
de zu legen (FG München, Urteil vom 
07.05.2007, Az.: 7 K 2505/05; Nichtzu-
lassungsbeschwerde eingelegt, Az.: BFH 
I B 100/07).

Erlass bei wesentlicher 
Ertragsminderung 

Berechnung der Urlaubsrückstellung

der Räume zu einer marktgerechten Miete 
bemüht hat. 

Mit dem Urteil bindet der BFH die Aus-
legung des § 33 GrStG der Finanzgerichte 
in den Stadtstaaten. In den Flächenstaaten  
(z. B. Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rhein-
land-Pfalz) werden die Verwaltungsgerichte 
dagegen nur hinsichtlich der aufgegebenen 
Bundesverwaltungsgerichts-Rechtspre-
chung vom 4. April 2001 zum strukturellen 
Leerstand als Erlassablehnungsgrund fest-
gelegt. Es ist ungewiss, ob die Verwaltungs-
gerichte ihre Eigenständigkeit bei den kom-
munalen Steuerfragen nutzen.

Im Übrigen ist die Auffassung des Fach-
ausschusses Recht des GdW zu beachten, 
dass bei Erlass der Grundsteuer nur die 
für das Objekt ermäßigte Steuer nach dem 
entsprechenden Verteilschlüssel auf die 
Mieter umgelegt werden kann.

Weitergehend wird auf den Aufsatz von 
Kühnhold „Merkwürdigkeiten der Grund-
steuer – Erlass nach § 33 GrStG“ (DStZ 
2008, S. 152 ff) verwiesen.�

In dem Rechtsstreit berechnete die Kläge-
rin die Urlaubsrückstellung nach der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer vorgeschla-
genen Bewertungsformel: Rückstellung 
= Jahresgehalt/220 Gesamtarbeitstage x 
ausstehende Urlaubstage. Das Finanzamt 
dagegen berechnete die Rückstellung un-
ter Zugrundelegung von 250 („Soll“-) Ar-
beitstagen, denn als Divisor sei die Zahl 
der regulären Arbeitstage anzusetzen.

Mit dieser Ansicht folgte das Finanzamt der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
(BFH), die auch durch das Finanzgericht 
München nochmals bestätigt wurde. Die 
BFH-Rechtsprechung wird in der Literatur 
allerdings stark kritisiert (Beckscher Bilanz-
kommentar, § 249 Rn. 100 „Urlaub“).�

Das Merkblatt kann bei Jürgen  
Gnewuch, Tel.: 0211 16998-28, 
E-Mail: j.gnewuch@vdw-rw.de oder 
Anke Kirchhof, Tel.: 069 97065-138, 
E-Mail: anke.kirchhof@vdwsued-
west.de angefordert werden.
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Die Stellungnahme des GdW kann 
bei Jürgen Gnewuch 
Tel.: 0211 16998-28
E-Mail: j.gnewuch@vdw-rw.de oder 
Anke Kirchhof 
Tel.: 069 97065-138
E-Mail: anke.kirchhof@vdwsued-
west.de angefordert werden.

Steuerliche Probleme  
beim Betrieb von Photovoltaikanlagen

Erneuerbares-Energien-Gesetz (EEG)

Das Gesetz zur Neuregelung des Rechts 
der erneuerbaren Energien im Strombe-
reich (EEG) befindet sich zurzeit in der 
parlamentarischen Beratung.

Der GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen hat 
dies zum Anlass genommen, 
für die aus dem Betrieb von 
Anlagen nach EEG (z. B. Photo-
voltaikanlagen) resultierenden 
steuerlichen Probleme – im 
Zusammenhang mit der er-
weiterten Gewerbesteuerkür-
zung sowie für steuerbefreite 
Vermietungsgenossenschaften 
– eine gesetzliche Klarstellung 
zu fordern.

Eine entsprechende Stellung-
nahme wurde den Vorsitzenden der 
Bundestagsausschüsse für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung, für Wirtschaft 
und Technologie, für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit und für 
Recht sowie den Sprechern der zustän-
digen Arbeitskreise der Bundestagsfrak-
tionen übermittelt.

Darin weist der GdW darauf hin, dass 
Wohnungs- und Immobilienunter-
nehmen in vielen Fällen die Einspei-
severgütung des EEG für den Betrieb 
erneuerbarer Energieanlagen wegen 
gravierender steuerlicher Nachteile 
nicht nutzen können und daher auf 
die Nutzung erneuerbarer Energien im 
Sinne des EEG verzichten müssen.

Von Seiten der Finanzverwaltung wird 
der Betrieb von Anlagen nach EEG 
als gewerbliche Tätigkeit und die Ein-
speisevergütung dementsprechend als 
gewerbliche Einnahme qualifiziert, 
obwohl diese Vergütung jedoch un-
abdingbare Voraussetzung für einen 
wirtschaftlichen Betrieb der entspre-
chenden Anlagen ist. Dadurch verlieren 
die voll steuerpflichtigen Wohnungs-
unternehmen die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme der erweiterten Ge-
werbesteuerkürzung insgesamt. Auch 
die steuerbegünstigten Vermietungs-
genossenschaften können ihren Status 
verlieren, wenn sie durch die Einspei-

severgütung die Zehn-Prozent-Grenze 
unschädlicher gewerblicher Einkünfte 
überschreiten.

Damit diese steuerlichen Nachteile 
für die Wohnungsunternehmen nicht 
eintreten, hat sich der GdW gegenüber 
dem Bundesfinanzministerium dafür 
ausgesprochen, die im Zusammenhang 
mit dem EEG erfolgte Nutzung erneuer-
barer Energien durch eine klarstellende 
Verwaltungsanweisung

π � bei den voll steuerpflichtigen Woh-
nungsgesellschaften und Woh-
nungsgenossenschaften als für die 
erweiterte Gewerbesteuerkürzung 
unschädliche gesetzlich zugelassene 
Nebentätigkeit zur Verwaltung und 
Nutzung des eigenen Grundbesitzes 
zuzulassen und

π � bei den steuerbefreiten Vermietungs-
genossenschaften als begünstigte 
Nebentätigkeit 

zu qualifizieren. 

Die Versuche einer Klärung auf Verwal-
tungsebene waren jedoch nicht erfolg-
reich, wie ein Schreiben des Bundesmi-

nisteriums der Finanzen an den GdW 
vom 15. Juni 2006 zeigte.

Der GdW vertritt daher die Auffassung, 
dass die entsprechende steuerliche Un-

schädlichkeit für die erweiterte 
Gewerbesteuerkürzung bzw. 
für die Steuerbefreiung von 
Vermietungsgenossenschaften 
im EEG geregelt werden sollte.

Er schlägt die Ergänzung des 
Gesetzentwurfes zum EEG um 
folgende Artikel zur Änderung 
des Gewerbesteuer- und Kör-
perschaftsteuergesetzes vor:

π � Artikel 7 neu – Änderung 
des GewStG

Die gesetzlich zugelassenen 
Nebentätigkeiten – aufgeführt in § 9 Nr. 
1 Satz 2 GewStG – die unschädlich für 
die Inanspruchnahme der erweiterten 
Kürzung sind, werden ergänzt um „… 
oder daneben eigenen Grundbesitz zum 
Betrieb von Anlagen entsprechend EEG 
nutzen und daraus resultierend Vergü-
tungen entsprechend § 16 EEG erhalten, 
…“

π � Artikel 8 neu – Änderung des KStG

Die begünstigten Tätigkeiten – aufge-
führt in § 5 Abs. 1 Nr. 10 Satz 1 Buchsta-
be a) und b) KStG – werden ergänzt um 
einen neuen Buchstaben „c“) Anlagen 
entsprechend EEG betreiben und da-
raus resultierend Vergütungen nach  
§ 16 EEG erhalten.“
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Technik, Bauen, Planen

Prof. Dr. Hermann Heinrich, TU Kaiserlautern und EOR

Mit der novellierten Energieeinsparverord-
nung wird es den Energieausweis ab diesem 
Jahr nicht nur für Neubauten, sondern auch 
für Bestandsbauten geben. Das VM sprach 
hierüber mit Prof. Dr. Hermann Heinrich, 
Geschäftsführer der rheinland-pfälzischen 
Energieagentur „EOR“, der als Professor für 
Bauphysik und Technische Gebäudeausrüs-
tung an der TU Kaiserslautern eine Untersu-
chung zu den erforderlichen 
Nachweisen führte.

VM: Herr Professor Dr. 
Heinrich, laut einer Untersu-
chung der TU Kaiserslautern 
wurden rund die Hälfte der 
überprüften Nachweise für 
den bedarfsorientierten Ener-
gieausweis falsch ausgestellt. 
Auf welcher Anzahl von Ob-
jekten beruht Ihre Untersu-
chung und welcher Art und 
Größe entsprechen diese? 

Heinrich: Es gibt bereits seit 
2002 den Nachweis nach der 
Energieeinsparverordnung, 
der bereits in der Planungs-
phase eines Neubaus erstellt 
wird und bei der Baugeneh-
migung vorgelegt werden muss. Etwa 200 
Nachweise dieser Art wurden von uns über-
prüft. Die von uns untersuchten Gebäu-
detypen wurden komplett einer Zeitreihe 
entnommen und entsprechen daher stati-
stisch der üblichen Verteilung (EFH, DH, 
MFH, Nicht-WG).

Die Pflicht für Bestandsgebäude, Nach-
weise in Form von Energieausweisen zu 
erstellen, wird erst in der zweiten Jahres-
hälfte 2008 wirksam. Insofern liegen dafür 
noch keine Erfahrungen vor.

Generell gilt, dass der Energieausweis im-
mer ein ganzes Gebäude umfasst und nicht 
für einzelne Wohnungen erstellt wird.

Bei Bestandsgebäuden kann in speziellen 
Fällen anstatt des bedarfsabhängigen Ener- 
gieausweises (der rechnerisch eine Art 
„Norm-Verbrauch“ ermittelt) auch ein ver-
brauchsabhängiger Energieausweis erstellt 
werden, der auf dem Heizöl-, Gas- oder 
Fernwärmeverbrauch basiert. Darin bilden 

Energieausweise häufig falsch ausgestellt 
sich natürlich alle Unwägbarkeiten des 
(unbekannten) Nutzerverhaltens ab. Des-
wegen ist seine Aussagekraft gering.

Bei bestehenden Gebäuden können auch 
energetische Verbesserungsvorschläge 
gemacht werden, aber nur, wenn ein be-
darfsabhängiger Energieausweis erstellt 
wird. Bei einem verbrauchsabhängigen ist 

dies naturgemäß nicht mög-
lich.

VM: Ist Ihre Untersuchung auf 
Grundlage von eingereichten 
Dokumenten oder auch durch 
eigene Begehungen überprüft 
worden?

Heinrich: Sowohl als auch. Bei 
der Mehrzahl der Überprü-
fungen handelte es sich um die 
rein rechnerische Kontrolle der 
eingereichten Unterlagen. Hier 
waren die Gebäude schon fertig 
gestellt und eine Überprüfung 
vor Ort ohne Zerstörungen wä-
re wenig ergiebig gewesen.

Ein Teil der Gebäude befand 
sich jedoch noch in der Bau-

phase und hier konnten stichprobenartig 
deutliche Diskrepanzen zwischen Theorie 
(rechnerischer Nachweis) und Praxis (tat-
sächliche Bauweise) festgestellt sowie auch 
deutliche Ausführungsmängel aufgezeigt 
werden.

Qualifikationsdefizite bei  
Ausstellern von Energieausweisen

VM: Worauf ist die in Ihrer Untersuchung 
festgestellte fehlerhafte Ausstellung der 
Nachweise zurückzuführen? Liegt es Ihrer 
Ansicht nach an dem Qualifikationsdefizit 
der Aussteller oder am Qualitätsdefizit der 
Ausweisformulare?

Heinrich: Im Wesentlichen handelt es sich 
um die Qualifikationsdefizite bei den Aus-
stellern. Möglicherweise spielt auch die 
Auffassung eine Rolle, dass hier sowieso 
keine Überprüfung stattfindet und dass 
mögliche Fehler ja „nur“ den Energiever-
brauch betreffen und nicht etwa die Stand-
sicherheit.

VM: Bräuchten wir für die Energieausweise 
und Modernisierungsempfehlungen ergän-
zende Instrumente der Qualitätssicherung? 
Wenn ja, welche könnten diese sein?

Heinrich: Ganz klar, eine Qualitätssiche-
rung ist notwendig. In erster Linie wäre 
hier eine gezielte Aus- und Weiterbildung 
der Aussteller mit Prüfung notwendig. 
Wenn dies zunächst freiwillig geschähe, 
könnten diese Aussteller durch eine ge-
eignete Zertifizierung positiv herausge-
stellt werden. Auftraggeber könnten bei der 
Wahl eines Ausstellers sicherer sein.

Zusätzlich sollte man eine stichproben-
artige Überprüfung von erstellten Ener-
gieausweisen (jeder Fünfte? – jeder Fünf-
zigste?) in Erwägung ziehen. Dies hätte si-
cherlich einen hohen didaktischen Effekt.

Energieausweise schaffen 
Problembewusstsein

VM: Wird der Energieausweis in seiner jet-
zigen Form Ihrer Ansicht nach der Funk-
tion als Grundlage für Modernisierungen 
und dadurch letztendlich den notwendigen 
Energieeinsparungen gerecht?

Heinrich: Der Energieausweis allein kann und 
wird nicht die Grundlage dafür sein. Seine 
wesentliche Aufgabe ist m. E. hauptsächlich 
die Schaffung eines Problembewusstseins 
und die Vorgabe einer groben Richtung bei 
einer geplanten Modernisierung. Außerdem 
kann er wirtschaftliche Aspekte wie die Ener-
giekosten bewusst machen. Wenn er dies 
leistet, bewirkt er schon viel. 

Für die eigentliche energetische Moderni-
sierung und Sanierung ist ein guter Ener-
gieberater und ein guter Planer notwendig 
– im Idealfall eine Person.

VM: Wie sehen Sie die Entwicklung, be-
darfsorientierte Energieausweise ohne Be-
gehung des Objektes auszustellen?

Heinrich: Ich halte diese Vorgehensweise 
für einen Witz, allerdings auf Kosten der 
unbedarften Auftraggeber. Man kann es 
ruhig auch Bauernfängerei nennen. Brei-
te Aufklärung darüber, dass es sich hier 
um Unsinn handelt durch die Kammern, 

Prof. Dr. Hermann Hein-
rich, Professor für Bau-
physik und Technische 
Gebäudeausrüstung an 
der TU Kaiserslautern 
und Geschäftsführer der 
rheinland-pfälzischen  
Energieagentur „EOR“
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die Energieagenturen der Länder und die 
Verbraucherberatungen, sehe ich als not-
wendig an.

VM: Führt der neue, bedarfsorientierte  
Energieausweis zu einem verlässlichen 
und vergleichbaren Ergebnis?

Heinrich: Bei qualifizierten Ausstellern 
wird dies sicherlich so sein und vergleich-

bare Ergebnisse sind ja notwendig.

Aber: Die sorgfältige und korrekte Erstel-
lung eines solchen Energieausweises bringt 
auch erheblichen Aufwand mit sich, der 
auch honoriert werden muss. Derzeit ist dies  
jedoch meiner Meinung nicht der Fall. 

VM: Herr Professor Dr. Heinrich, wir dan-
ken Ihnen für dieses Gespräch.�

Fernstudiengang „Baulicher Brandschutz 
und Sicherheitstechnik“ 

Technische Universität Kaiserslautern

Die Technische Universität (TU) Kai-
serslautern, Fachgebiet Bauphysik/TGA 
(Bauingenieurwesen, Prof. Dr. Hermann 
Heinrich) bietet zusammen mit dem  
Distance and International Studies Cen-
ter (DISC) der TU ab 1. Oktober 2008 ein 
berufsbegleitendes Fernstudium „Bau-
licher Brandschutz und Sicherheitstech-
nik“ an. 

Das viersemestrige Wei-
terbildungsangebot, das 
mit einem benoteten 
Zertifikat „Fachplaner im 
Baulichen Brandschutz 
und der Sicherheitstechnik“ der TU 
Kaiserslautern abschließt, wendet sich 
an Architekten und Bauingenieure mit 
Hochschulabschluss, wie z. B. Selbstän-
dige oder Angestellte in Planungsbüros 
sowie Fachleute in Behörden, in der In-
dustrie oder in der Wohnungswirtschaft.

Durch die Novellierung der Landesbau-
ordnung Rheinland-Pfalz im Jahr 1999 
ist die Umsetzung der Verordnungen, 
Gesetze und Vorschriften zum Bau-
lichen Brandschutz eine Aufgabe des 
Planers bzw. Entwurfsverfassers gewor-
den. Diese sehen sich damit einer neu-
en hohen Verantwortung gegenüber, die 
noch vor wenigen Jahren so nicht vor-
handen war. In anderen Bundesländern 
ist dies ähnlich. Da bislang nur jeder 
zehnte Absolvent eines Architektur- 
oder Bauingenieurstudiums die Thema-
tik des Baulichen Brandschutzes wäh-
rend seines Studiums kennengelernt 
hat, ist das erforderliche Fachwissen nur 
selten vorhanden. 

Das neu entwickelte Fernstudium 
leistet einen Beitrag zur Deckung 
dieses hohen Qualifizierungsbedarfs. 
Es vermittelt Kenntnisse in den The-
menbereichen Brandentstehung und 
Brandbekämpfung, Organisatorischer 
Brandschutz, Bauen im Bestand, Sicher-
heitstechnik und andere mehr.

Voraussetzung für die 
Teilnahme ist ein abge-
schlossenes Bauingenieur- 
oder Architekturstudium 
an einer Universität, 
einer gleichgestellten 

Hochschule oder einer Fachhochschule 
in Deutschland bzw. ein abgeschlos-
senes gleichwertiges Studium an einer 
ausländischen Hochschule sowie der 
Nachweis einer mindestens einjährigen 
Berufstätigkeit nach dem Erststudium.

Der Fernstudiengang kostet 1.200 Euro 
zuzüglich Sozialbeitrag pro Semester. 
Anmeldungen sind seit dem 15. Mai 
2008 möglich.

Information und Beratung bei der 
TU Kaiserslautern: 
Tel.: 0631 205-5022 
Fax: 0631 205-4940 
E-Mail: zfuw@zfuw.uni-kl.de 
Internet: www.zfuw.de oder bei 
Prof. Dr. Hermann Heinrich 
Tel.: 0631 205-3993 
Fax: 0631 205-4131 
E-Mail: hheinrich@rhrk.uni-kl.de 
oder im Internet unter 
www.uni-kl.de/Bauphysik

Vor-Ort-Energieberatung

Gemeinsam genutzt  
ist besser genutzt

Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie hat die Konditionen für das 
„Vor-Ort-Beratungsprogramm“ für Wohn-
gebäude zum 1. Mai 2008 verbessert. Ei-
ne Vor-Ort-Beratung wird nun mit bis zu 
350 Euro (bisher 250 Euro) einschließlich 
Stromeinsparberatung unterstützt.

Zudem können jetzt auch separate Ther-
mografiegutachten oder die zusätzliche 
Integration von thermografischen Un-
tersuchungsergebnissen in den Vor-Ort-
Beratungsbericht gefördert werden. Auch 
eine Beratung zur Stromeinsparung wird 
bei Bedarf einbezogen.

Es ist geplant, das bestehende online-ge-
stützte Antragsverfahren weiter zu ver-
einfachen. Soweit möglich soll auch die 
online-gestützte Verwendungsnachweis-
erklärung möglich werden.

Nahwärmenetze bieten beste Voraus-
setzungen für die Nutzung erneuerbarer 
Energien. Denn die Zusammenfassung 
mehrerer Wärmeverbraucher zu einem 
Großabnehmer ermöglicht Techniken der 
Wärmeerzeugung, die ansonsten noch 
kaum wirtschaftlich oder technisch reali-
sierbar wären.

Das Bundesumweltministerium fördert  
seit 2004 die Planung, Realisierung und 
Erprobung von Pilot- und Demonstrations-
anlagen in Wohnsiedlungen.

Verbesserte  
Förderbedingungen 

Regenerative Wärme 
für Wohnsiedlungen 

Nähere Informationen beim Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie (http://energie.kjm2.de/ref.
php?id-256b84c51683ms678).

Nähere Informationen unter  
http://energie.kjm2.de/ref.
php?id=256b84c5168ms678.



Fort- und Weiterbildungsangebote

Seminare Juni 2008

02.06.2008 Hannover Der kompetente Verwalter von Wohnungseigentum Horst Griesmayr
03.06.2008 Hannover Clever kontern und gelassen reagieren –  

ein Schlagfertigkeitstraining
Martina Boden

03.06.2008 Wiesbaden Gewinnoptimierung durch strategisches Portfolio und  
Instandhaltungsmanagement

Hans Thomas Damm

04.06.2008 Bremen Modernisierung, Instandhaltung und Gewährleistung Ulf P. Börstinghaus
04.06.2008 Hamburg Energetische Portfolioanalyse – Nutzen von geringinvestiven 

Maßnahmen bis Großinvestitionen
Dr. Norbert Raschper

04.06.2008 Wiesbaden Häuser und Wohnungen mit Erfolg verkaufen Barbara Lindermann
04.06.2008 Wiesbaden Aktuelles zur Betriebskostenabrechnung Heinrich Kleine-Arndt
05.06.2008 Hannover Ambulant betreute (Pflege-)Wohngemeinschaften –  

Eine Alternative zum Heim
Annette Brümmer

05.06.2008 Wiesbaden Bautechnik für Kaufleute, Teil 1: Einführung in den technischen 
Geschäftsbereich des Wohnungsunternehmens

Ulrike Wolff-Böhme

05./06.06.2008 Schwerin Wirtschaftsplan für kleinere Wohnungsunternehmen Kerstin Bonk
06.06.2008 Springe Bauschäden: Vermeiden – Erkennen – Analysieren – Regulieren Egbert Gelfert
09.06.2008 Hannover Einführung in die Begründung und Verwaltung von Eigentums-

wohnungen – Speziell für Auszubildende
Heike David

09./10.06.2008 Bochum Mietrecht für technische Mitarbeiter Erhard Abitz
10.06.2008 Hamburg Wertermittlungsverordnung und DCF-Verfahren: Licht im 

Dschungel unterschiedlicher Bewertungsverfahren
Eckhard Meyer

10.06.2008 Hannover Erfolgsfaktoren in Wohnungsgenossenschaften erkennen und 
fördern

Iris Beuerle

10.06.2008 Mainz Erfolgreiche Leitung einer Wohnungseigentümerversammlung Horst Griesmayr
10.06.2008 Mainz Erfolgreich als Immobilienmakler, Teil 1 Stephan Schlocker
11.06.2008 Mainz Erfolgreich als Immobilienmakler, Teil 2 Stephan Schlocker
11.06.2008 Neu- 

münster
Wohnen bleiben in den eigenen vier Wänden – Wohnbegleitende 
Dienstleistungen als Unterstützungsfaktor für ältere Menschen

Beatrix Brunkow

12.06.2008 Bochum Bautechnik von Aufzügen in der Bestandsimmobilie Thomas Haasch
12.06.2008 Hamburg Seminarreihe Hausmanagement, Modul 8: Brandschutz Referent der Handwerks-

kammer Hamburg
12.06.2008 Mainz Bautechnik für Kaufleute, Teil 2: Erkennen und Vermeiden von 

Schäden und Mängeln in der laufenden Gebäudeunterhaltung
Ursula Gottfried-Grohnert

13.06.2008 Bochum Balkone und Terrassen – Schäden erkennen und kostengünstig 
sanieren

Thomas Haasch

16./17.06.2008 Hannover Nachbarschaftskonflikte erfolgreich bearbeiten Robert Montau
17.06.2008 Wiesbaden Gekonnte und kundenorientierte Kommunikation  

bei Modernisierungsvorhaben
Prof. Dr. Matthias Neu

18.06.2008 Hannover Vermietung an Senioren, Seminar mit zielorientierter Akquisition Astrid Horváth
19.06.2008 Bochum Instandhaltungsmanagement – Wo stecken die  

Optimierungspotenziale?
Dr. Norbert Raschper

23.06.2008 Bochum Planen, bauen, pflegen und kontrollieren – Vier Aufgaben  
verknüpft zu einem Prozess

Rüdiger Bunk  
Detlev Emkes
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23.06.2008 Hannover Strategisches Betriebskostenmanagement – Betriebskosten  
gestalten statt verwalten

Peter Blöcker

24.06.2008 Hannover Arbeitsrecht 2007/2008 – Aktuelle Entwicklungen aus  
Rechtsprechung und Gesetzgebung

Dr. Michael Worzalla

25.06.2008 Rostock Die Wohnungspräsentation als wichtiger Schritt zum Mietvertrag Frank Schmidt
27.06.2008 Hamburg Aktualisierungen in der deutschen Rechtschreibung Referent der quatra GmbH
27.06.2008 Hamburg EnergieSparRatgeber Hauswart Referent der SAGA GWG
30.06.2008 Hannover Datenschutz-Update Holger Koch

Seminare Juli 2008

01.07.2008 Hannover Über den Tellerrand geschaut: Wohnpsychologie in der Praxis Dr. Antje Flade
03./04.07.2008 Rostock Erfolgreiche Mitarbeiterführung Janis Bailitis

Danilo Dunkel

Für Fragen zu Veranstaltungen stehen zur Verfügung:

• �in Bochum:  
Claudia Bovenschulte  
Telefon 0234 9447- 510

• �in Düsseldorf und Frankfurt: 
Dr. Gerhard Jeschke  
Telefon 0211 16998-25

• �in Hannover: 
Karsten Dürkop 
Telefon 0511 1265- 126

• �in Hamburg, Lübeck,  
Neumünster, Rostock  
und Waren: 
Andreas Daferner,  
Telefon 040 52011-218

45Bildung und Beruf

Informationsveranstaltung für mündliche IHK-Prüfungen

Neue Anforderungen  
an Prüfer und Prüflinge 
Am 1. August 2006 ist die Verordnung 
über die Berufsausbildung zum Immobi-
lienkaufmann/zur Immobilienkauffrau in 
Kraft getreten. Mit der Verordnung änderte 
sich nicht nur die Berufsbezeichnung. Auch 
die mündliche Prüfung wurde überarbei-
tet, die künftig im Rahmen eines Kunden-
gespräches bzw. einer Teambesprechung 
stattfindet. In einer gemeinsamen Veran-
staltung des VdW Rheinland Westfalen 
und des EBZ – Europäisches 
Bildungszentrum, Bochum, 
am 28. April 2008 informierten 
sich Vertreter aus den VdW-
Mitgliedsunternehmen, die 
in IHK-Prüfungsausschüssen 
mitwirken, über die neuen An-
forderungen der mündlichen 
Prüfung.

In seiner Begrüßung hob 
VdW- Abteilungsleiter Dr. Ger-
hard Jeschke hervor, dass eine 
im Vorfeld der Veranstaltung 

durchgeführte Umfrage bei den Mitglieds-
unternehmen ergeben hatte, dass über 
50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
Mitgliedsunternehmen in einem IHK-
Prüfungsausschuss mitwirken. OStD i. 
E. Annegret Buch, Schulleiterin im EBZ, 
betonte, dass die Auszubildenden in der 
Berufsschule auf diese neue Form der 
mündlichen Prüfung explizit vorbereitet 
werden. Diese Vorbereitung erfolgt zum 

einen im Deutschunterricht, 
zum anderen werden in den 
Lernfeldern zur Schulung der 
Gesprächsführung Rollenspiele 
durchgeführt.

Stellenwert der mündlichen 
Prüfung

Als Expertin zu der The-
matik wies Sigrid Bernardi, 
E.M.Gruppe, Ottersheim, darauf 
hin, dass das Kundengespräch 
bzw. die Teambesprechung ne-

ben den drei 
anderen Prü-
fungsfächern 
Immobi l i en -
w i r t s c h a f t , 
kaufmännische 
S t e u e r u n g 
sowie  Wir t -

schafts- und Sozialkunde ein eigenstän-
diges Prüfungsfach ist. Zwar geht es nur 
mit 20 Prozent in die Abschlussnote ein. 
Aber wenn nicht mindestens 50 Punkte 
erreicht werden, gilt die gesamte Prüfung 
als nicht bestanden. Neu ist die explizite 
Bewertung der Gesprächsführung.

Inhalte der mündlichen Prüfung

Die mündliche Prüfung orientiert sich an 
den fünf Wahlqualifikationen des dritten 
Ausbildungsjahres im Betrieb:

π � Steuerung und Kontrolle im Unterneh-
men,

π � Gebäudemanagement,
π � Maklergeschäfte,
π � Bauprojektmanagement und
π � Wohnungseigentumsverwaltung.

Annegret Buch, Lei-
terin der Berufsschu-
le im EBZ Bochum >>
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Volks-Bau- und Sparverein Frankfurt am Main eG

Am 10. April 2008 fand beim Volks-Bau- 
und Sparverein Frankfurt am Main eG 
e in  Inhouse-
Seminar „Das 
Mitgl ied und 
seine besonde-
re Stellung in der Genossenschaft“ statt. 
Das Inhouse-Seminar gehört zum Angebot 
des Referates „Genossenschaftswesen“ 
im gemeinsamen Drei-Länder-Büro des 
VdW Rheinland Westfalen und des VdW 
südwest und wurde schon bei zahlreichen 
Wohnungsgenossenschaften mit viel Erfolg 
durchgeführt.

Inhouse-Seminar: 
Das Mitglied und seine Stellung in der Genossenschaft 

Das Inhouse-Seminar gliederte sich in fünf 
Bereiche. Im Teil „Grundlagen des Genos-

senschaftswesens“ wurden 
spezielle genossenschaft-
liche Begriffe erläutert. Im 
Teil „Wohnungsgenossen-

schaften in sich wandelnden Märkten“ 
ging es um die Rahmenbedingungen – z. 
B. demographischer Wandel – die auf die 
Genossenschaften einwirken. Im Teil „Die 
besondere Rechtsform der Wohnungsge-
nossenschaft“ wurden die Rechte und 
Pflichten der Mitglieder sowohl als Mitei-
gentümer als auch als Kunden behandelt. 

Den letzten Teil bildete eine Diskussion 
um „Die besondere Unternehmenskultur 
der Wohnungsgenossenschaft“. 

In Diskussionsrunden, die sich mit Fra-
gen wie „Was unterscheidet unsere Woh-
nungsgenossenschaft von anderen Anbie-
tern?“ oder „Welche Rechte und Pflichten 
haben die Mitglieder?“, wurden immer 
wieder Bezüge zum Volks- Bau- und Spar-
verein hergestellt. Dabei wurde herausge-
arbeitet, dass das Alleinstellungsmerkmal 
in einer Genossenschaft die Mitglied-
schaft ist.�

Von diesen fünf Wahlqua-
lifikationen sind im dritten 
Ausbildungsjahr zwei in 
der betrieblichen Ausbil-
dung zu belegen. Der Prü-
fungsausschuss gibt für die 
mündliche Prüfung eine 
der beiden Wahlqualifikati-
onen als Prüfungsfach vor 
und der Prüfling kann dann 
zwischen zwei Aufgabenstel-
lungen wählen. Nach einer 
Vorbereitungszeit von 20 
Minuten folgt mit einer maximalen Dauer 
von 30 Minuten das Kundengespräch bzw. 
die Teambesprechung. 

Im Rahmen des Kundengesprächs bzw. 
der Teambesprechung sollen die Prüf-
linge zeigen, dass sie Aufgabenstellungen 
erfassen und Lösungswege entwickeln 
und begründen können. Ferner sollen sie 
deutlich machen, dass sie insbesondere 
wirtschaftliche, rechtliche, technische und 
ökologische Zusammenhänge beachten 
sowie service-, ziel-, adressaten- und situa-
tionsbezogen kommunizieren können. 

Das Ziel der Prüfung besteht darin, be-
rufliche Handlungsfähigkeit durch Fach-, 
Methoden- und Sozialkompetenz nach-
zuweisen. Dabei umfasst Fachkompetenz 
berufstypische Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Erfahrungen. Methodenkompetenz 
wird durch Einzelqualifikationen wie ana-
lytisches Denken oder Planungsfähigkeit 
gezeigt. Sozialkompetenz soll durch Ein-
zelqualifikationen wie Kooperationsfähig-

keit oder Konfliktfähigkeit deut-
lich gemacht werden. 

Neue Rolle für die Prüfer

Das Prüfungsziel soll durch eine 
Abkehr von der „klassischen“ Be-
fragung und eine Hinwendung 
zu einem Fachgespräch bzw. ei-
ner Gesprächssimulation erreicht 
werden, bei der der Prüfer nicht 
mehr Wissen abfragt, sondern 
„Rollen“ wie beispielsweise die 

des Kunden oder eines Abteilungsleiters 
einnimmt. Sigrid Bernardi sprach die 
Empfehlung aus, nicht mündlich zu prü-
fen, was schriftlich oder praktisch objek-
tiver, vergleichbarer oder kostengünstiger 
geprüft werden kann.

Das Aufgabenformat

Für die Aufgabenerstellung bei Fachge-
sprächen bzw. Teambesprechungen schlug 
Bernardi folgenden Aufbau vor: 

π � Einleitende Situationsbeschreibung  
(z. B. Betrieb und Position des Prüf-
lings)

π � Konkrete Aufträge bzw. Aufgaben (z. B. 
Fragen nach dem Vorgehen)

Für die Aufgabenerstellung bei Simulati-
onen bzw. Kundengesprächen riet sie zu 
folgendem Aufbau:

π � Anliegen des Kunden
π � Angaben zur Person des Kunden

π � Kundendaten
π � Benötigte Beratungsunterlagen (z. B. 

Prospekte, Formulare etc.)

Bewertungsbögen

Für die Bewertungs- und Beobachtungs-
kriterien stellte Sigrid Bernardi einen drei-
teiligen Bogen vor:

1. �Lösungsverhalten (z. B. Erfassung der 
Aufgabenstellung, Strukturierung etc.)

2. �Fachlicher Hintergrund (z. B. sachliche 
und fachliche Richtigkeit, Fachtermini 
etc.)

3. �Gesprächsführung und -steuerung  
(z. B. Kundenorientierung, Verständ-
lichkeit etc.)

Die Gewichtung bei der Benotung – bei-
spielsweise jeweils ein Drittel Lösungs-
verhalten, fachlicher Hintergrund sowie 
Gesprächsführung und -steuerung – legt 
der Prüfungsausschuss fest.

Im zweiten Teil der Veranstaltung wurden 
in Arbeitsgruppen entsprechend den fünf 
Wahlqualifikationen Aufgabenstellungen 
für die mündliche Prüfung diskutiert.

Die ersten Prüfungen nach der neuen Prü-
fungsordnung finden im Sommer dieses 
Jahres statt, wenn die Auszubildenden, die 
sich für eine verkürzte Ausbildung von 
zwei Jahren entschieden haben, in die 
Abschlussprüfung gehen. �

Sigrid Bernardi, 
E.M.Gruppe,  
Ottersheim
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Für Sie gelesen

Maya Baußmannn, Die Nutzungs-
ordnung des öffentlichen Raumes. 
Zur Auflösung von Straßennutzungs-
konflikten durch den Aufenthalt so-
zialer Randgruppen im Stadtbereich, 
Deutscher Städtetag 2007, Berlin/
Köln, Reihe: Neue Schriften des 
Deutschen Städtetages, Bd. 88, ISBN 
978-3-88082-232-0, 46 Euro.

Rechtsprechung und Schrifttum haben sich 
in jüngster Zeit verstärkt mit den polizei- 
und ordnungsrechtlichen Rechtsgrundlagen 
auseinandergesetzt, aufgrund derer zum 
Beispiel Bettlern und wohnungslosen Men-

schen im Hinblick auf 
Störungen der öffent-
lichen Sicherheit und 
Ordnung der Aufenthalt 
in bestimmten Bereichen 
der Innenstädte unter-
sagt werden kann.

In ihrer Dissertation pro-
blematisiert die Autorin, 
ob und inwieweit die be-
stehenden Rechtsgrund-

lagen ein hoheitliches Einschreiten tragen 
und welche alternativen Lösungsansätze es 
geben könnte. Sie beschäftigt sich u. a. mit 

Maya Baußmann

Die Nutzungsordnung des öffentlichen Raumes 
folgenden Themen: der öffentliche Raum 
– Begriff und Bedeutung: einzelne Konflikt-
lagen im öffentlichen Raum. Ferner: Poli-
zei- und Ordnungsrecht, neue Präventions-
konzepte, Beurteilung der Anwesenheit von 
Randgruppen im Stadtbereich nach dem 
Versammlungsgesetz,öffentlich-rechtliches 
Hausrecht der Gemeinden für den öffent-
lichen Raum, privates Hausrecht.

Besecke / Enbergs

Das Forum Stadt- und Regionalplanung  
e. V. der Technischen Universität Berlin 
hat in seiner „Grauen Reihe“ eine wissen-
schaftliche Arbeit mit dem Titel „Professio-
nelle Wohnungsunternehmen und soziales 
Engagement. Duett oder Dissonanz – Das 
Beispiel Berlin“ herausgegeben. Darin ge-
hen die Autoren der Frage nach, inwieweit 
die Private-Equity-Fonds, die seit dem En-
de der 1990er-Jahre auf den deutschen 
Wohnungsmärkten aktiv sind, auch soziale 
Verantwortung übernehmen.

Methodisch basiert die Arbeit auf einem 
Vergleich der Bewirtschaftungsstrategien 
der Wohnungsbestände von kommunalen 
Gesellschaften, Genossenschaften und 
von den Unternehmen der Private-Equity-
Fonds – jeweils in Berlin. Dieser Vergleich 
erfolgte exemplarisch anhand Leitfaden ge-
stützter qualitativer Experteninterviews. 

Die Wissenschaftler kommen zu dem Er-
gebnis, dass sich alle Unternehmen so-
zial engagieren, „wenn auch mit unter-
schiedlicher Intensität und differenzierten 
Schwerpunkten“. Ebenfalls wurde in der 
Untersuchung deutlich, welch wichtige Rol-
le kommunalen Unternehmen zukommt: 

Professionelle Wohnungsunternehmen  
und soziales Engagement 

Sie „sind Markt-
führer, wenn es 
um das soziale 
E n g a g e m e n t 
am Wohnungs-
markt geht […]. 
Durch ihre Be-
reitschaft (und 
auch Pflicht) zur 
Teilnahme an 
städtebaulichen 
P r o g r a m m e n 
und ihre Bereitschaft zur Aufnahme nicht-
vertragsfähiger Mieter, sind sie unverzicht-
bares Instrument der Kommunalpolitik 
und der kommunalen Daseinsfürsorge“, 
lautet ein Resümee. 

Anja Besecke, Claus Enbergs, Pro-
fessionelle Wohnungsunternehmen 
und soziales Engagement. Duett oder 
Dissonanz – Das Beispiel Berlin, Heft 
11 der Grauen Reihe des Instituts 
für Stadt- und Regionalplanung der 
Technischen Universität Berlin, 2008, 
108 S., ISBN 978-3-7983-2080-2, kos-
tenloser Download unter: www.isr.
tu-berlin.de/index.php?id=569.

Günter Lachmann, Von Not nach 
Elend. Eine Reise durch deutsche 
Landschaften und Geisterstädte von 
morgen, Piper Verlag, München 2008, 
ISBN 978-3-492-05094-4, 18 Euro.

Günter Lachmann

Was Wissenschaftler vornehm „demogra-
phischer Wandel“ nennen, ist in Wirklich-
keit ein langsamer Tod, der ganze Land-
striche entvölkern wird, so die einführen-
den Worte im Einband des Buches „Von 
Not nach Elend“.

Günter Lachmann, Politischer Korrespon-
dent von „WELT am SONNTAG“ und „DIE 
WELT“, beschreibt in seiner Reportage, 
wie und wo Deutschland sich wandelt. 
Dazu teilt er Deutschland in die vier ganz 
großen Regionen Norden, Westen, Sü-
den und Osten ein. Dort charakterisiert er 
„Orte und Menschen“ und benennt „Orte 
und Daten“. 

Für Fachleute sind die Ergebnisse der 
Schrumpfung auf der einen Seite und des 
Booms in Metropolregionen auf der an-
deren Seite nicht neu. Aber wie die Men-
schen in den Regionen mit den Entwick-
lungen umgehen, das beschreibt der Autor 
lebensnah und macht 
das Buch spannend für 
breite Leserkreise. Alle 
betroffenen Regionen 
werden analysiert, ih-
re Chancen für die Zu-
kunft dargestellt. Dafür 
stehen die Kapitel „He-
rausforderung Landle-
ben“ und „Boom der 
Metropol-Regionen, 
Orte der Hoffnung 
und Prosperität“.

Unter anderem stellt Lachmann fest: 
„Überrascht hat den Deutschen Städtetag, 
aber auch Bürgermeister und Landespoli-
tiker die große Zahl westdeutscher Städte 
unter den Absteigern, von denen die meis-
ten in Nordrhein-Westfalen liegen. (…) 
Westdeutschland darf sich nicht länger in 
falscher Sicherheit wiegen. Es wächst nur 
noch dort, wo es hungrig, neugierig geblie-
ben ist, wo sich Menschen bereits gestern 
für morgen entschieden haben.“

Von Not nach Elend 
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Rahmendaten zur Wohnungswirtschaft in Deutschland

Bevölkerung 4. Vierteljahr Veränderung

2006 2007 gegen Vorjahr

Bevölkerungsstand (1.000 Einwohner) 82.288 82.185 -0,1%

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen 4. Vierteljahr Veränderung

   Veränderung gegen Vorjahr gegen Vorjahr

   auf Basis der Preise von 2000 Mrd. Eur; in jeweiligen Preisen in konstanten Preisen

Bruttoinlandsprodukt (Mrd. EUR)
dar.: Bauinvestitionen (Anlageinvestitionen Bauten)
        dar.: Wohnbauten

Verbraucherpreisindex März Veränderung

(2005 = 100)1 gegen Vorjahr

Verbraucherpreisindex aller privaten Haushalte 103,1 106,3 +3,1%

Mietpreisindex März Veränderung

(2005 = 100)1 gegen Vorjahr

Index der Mietnebenkosten März Veränderung

(2005 = 100)1 gegen Vorjahr

Baupreisindex  (2000 = 100) 1. Vierteljahr Veränderung

gegen Vorjahr

Bauleistungen (Neubau) am Wohngebäude 108,0 111,2 +3,0%
        Rohbauarbeiten 105,0 108,1 +3,0%
        Ausbauarbeiten 110,8 114,1 +3,0%

Baulandpreise 3. Vierteljahr Veränderung

(in EUR je qm) gegen Vorjahr

Kaufwerte für baureifes Bauland (EUR je qm) 115,54 131,60 +13,9%
   Geschäftsgebiet 215,15 333,87 +55,2%
   Geschäftsgebiet mit Wohngebiet gemischt 130,02 111,60 -14,2%
   Wohngebiet 136,34 137,47 +0,8%

31,31 36,68 +17,2%
   Dorfgebiet 39,87 49,24 +23,5%

Index des Auftragseinganges im Baugewerbe Februar Veränderung

(Wertindex 2000 = 100) gegen Vorjahr

Wohnungsbaugenehmigungen2 Januar zu Januar Veränderung

gegen Vorjahr

Genehmigungen insgesamt (einschl. Bestandsmaßnahmen) 13.398 12.787 -4,6%
dar.: Wohnungen (Neubau) in Einfamilienhäusern 5.606 5.364 -4,3%
        Wohnungen (Neubau) in Zweifamilienhäusern 994 1.072 +7,8%
        Wohnungen (Neubau) in Mehrfamilienhäusern 4.801 4.361 -9,2%
        davon: Eigentumswohnungen 2.579 2.743 +6,4%
                    Mietwohnungen 2.222 1.618   -27,2%

© GdW

2006 2007

2007 2008

2007 2008

2007 2008

2007 2008

2006 2007

2007 2008

2007 2008

601,6 622,7 +0,3%
57,3 59,1 -2,2%
32,8 33,3 -3,9%

Wohnungsmiete (einschl. Nebenkosten) insgesamt 101,9 103,2 +1,3% 
Wohnungsmiete  (inkl. Miete von Eigentumswohnungen) 101,8 103,2 +1,4% 

Altbauwohnungen 102,3 103,8 +1,5% 
Neubauwohnungen 101,7 103,1 +1,4%

Wasserversorgung 102,2 103,4 +1,2%
Müllabfuhr 103,6 103,2 -0,4% 
Abwasser 101,4 103,0 +1,6%
Andere Nebenkosten 104,7 105,2 +0,5%

Index der Energiekosten März Veränderung

(2005 = 100)1 gegen Vorjahr2007 2008

Strom 110,0 117,9 +7,2%
Gas 125,0 123,6 -1,1% 
Flüssige Brennstoffe 99,6 139,4 +40,0%
Feste Brennstoffe 104,3 107,7 +3,3%
Zentralheizung/Fernwärme 119,3 122,1 +2,3%

   Industriegebiet

Hoch- und Tiefbau 59,2 59,6 +0,7%
Wohnungsbau 43,1 42,6 -1,2% 

1 Das Statistische Bundesamt hat die Basis auf 2005 geändert.
2 Die Wohnungsbaufertigstellungen werden nur noch jährlich vom Statistischen Bundesamt gemeldet.
  Wir erhalten die Daten lt. Statistischem Bundesamt voraussichtlich im Juni.

(ohne Umsatzsteuer)

Quelle: Statistisches Bundesamt

Ein Unternehmen der WGZ BANK-Gruppe

Ihre Ansprechpartner:

Frank Thurau
Bremen, Niedersachsen, Westfalen
Tel. 0251 4905-255
Mobil 0171 6156406
frank.thurau@wlbank.de

Berndt Henke
Hessen, Rheinland, Rheinland-Pfalz, 
Saarland
Tel. 0211 778-1544
Mobil 0171 6131720
berndt.henke@wlbank.de

www.wlbank.de

Flexibilität, Geschwin dig keit 
und Kraft – starke Partner 
haben nicht nur eine gute 
Kondition, sondern auch  
beste Konditionen.

Im FinanzVerbund der Volksbanken Raiffeisenbanken

Ihr starker Partner

wl_Anzeige_70x297_VM_11-07.indd   1 29.10.2007   11:13:07 Uhr



Impressum 49

Herausgeber:	� Verband der Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen e.V.  
Goltsteinstr. 29, 40211 Düsseldorf, Tel.: 0211 16998-0, Fax: 0211 16998-50 
E-Mail: info@vdw-rw.de, http://www.vdw-rw.de, http://www.wohnungswirtschaft-aktuell.de 
Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V. 
Franklinstr. 62, 60486 Frankfurt, Tel.: 069 97065-101, Fax: 069 97065-147  
E-Mail: info@vdwsuedwest.de, http://www.vdwsuedwest.de, http://www.wohnungswirtschaft-aktuell.de

Verantwortlich für den Inhalt:	� Burghard Schneider 
Dr. Rudolf Ridinger

Redaktion:	� Burghard Schneider (Leitung) 
Sabine Oefner (Sekretariat Redaktion, Tel.: 069 97065-128) 
Stephan Gerwing, Jürgen Gnewuch, Melanie Hamdoune, Dr. Gerhard Jeschke, Dr. Leonard Landois,  
Sascha Lankes, Hans-Joachim Palm, Nina Schoppmann, Roswitha Sinz

Layout & Gestaltung:	� Haag Agentur für Kommunikation GmbH, Saarbrücken 
http://www.haag-kommunikation.de

Druck:	� Krüger Druck und Verlag, Dillingen Saar

Erscheinungsweise:	 10 x jährlich

Auflage:	� 2.500 Exemplare

Anzeigen:	� Haag Agentur für Kommunikation GmbH, Saarbrücken 
Marina Hoffmann, Tel.: 0681 99281-13

	 Der Bezugspreis ist für die Mitglieder der Verbände im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Impressum

Zum 1. Oktober 2008 suchen wir eine/n 

Wir sind das Dienstleistungsunternehmen rund um die Immobilie 
für unsere Gesellschafter, den Rheingau-Taunus-Kreis und seine 
Städte und Gemeinden. Unser Unternehmen expandiert. 
 
Wir verwalten rund 2.600 eigene und fremde Wohnungen,  
insbesondere im Bereich des öffentlich geförderten Wohnungsbaus.

Sie sind in einem Team, an verantwortlicher Stelle, zuständig für 
die Betreuung der Mieter unseres Eigenbestands. Alle kaufmänni-
schen und mietrechtlichen Belange eines modernen Immobilien-
managements sind Ihnen vertraut. Sie sind sicher im Umgang mit 
den MS-Office Produkten und einem wohnungswirtschaftlichen 
Programm. Sie sind belastbar, kontaktfreudig und arbeiten gerne 
im Team? Dann bewerben Sie sich mit den üblichen Bewerbungs-
unterlagen bei uns.

kwb Rheingau-Taunus
Martin-Luther-Straße 13
65307 Bad Schwalbach

Telefon 06124 7084-21
Frau Kaiser
www.kwb-rheingau-taunus.de

Immobilienkauffrau/-mann
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… sondern das Ergebnis gezielter Entscheidungen.

In der Praxis spielen viele Einflussgrößen zusammen, die das
Vermietungsgeschäft nachhaltig beeinflussen. Die Qualität der
Immobilien, das Quartier, die soziale Struk tur, das Miet niveau 
– und nicht zuletzt das Image Ihres Unternehmens. Jedes dieser
Themen bedarf sorgfältiger Planung und Umsetzung. Das Zu-
sammenspiel bringt den Erfolg.

WRW – wir führen alles zusammen.

Zufriedene Mieter sind kein Zufall
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